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Einweihung des Geh- und Radweges
vom Hasenweg in Richtung Mochenwangen

Die Baumaßnahme des Geh- und Radweges vom Hasenweg in Richtung Mochenwangen ist 
vollständig abgeschlossen. Der Straßenbelag ist aufgebracht und die Restarbeiten wurden 
größtenteils erledigt. 
Nach einer längeren Vorbereitungszeit und manchen Unwägbarkeiten freuen wir uns über 
ein gelungenes Bauwerk!
Zur Einweihung im Rahmen eines kleinen Festaktes  

am Freitag, 21. Oktober 2022 um 14:00 Uhr
lade ich Sie herzlich ein. Wir treffen uns an der Sulpacher Straße, Höhe Abzweigung Hasen-
weg, und radeln dann gemeinsam bis zum Hof Elbs, um dort den offiziellen Teil der Veran-
staltung vorzunehmen. 

Ihre
Simone Rürup
Bürgermeisterin
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„Sulpacher Kirbe“ am 22. Oktober in Sulpach ab 10:30 Uhr  
mit Eucharistiefeier, um 14:00 Uhr Andacht in der Kapelle

Der Heilige Wendelin gilt als Schutzpatron der 
Bauern, der Hirten und Herden und des Viehs, 
das er vor Krankheiten und Seuchen bewah-
ren soll. Als im Jahr 1753 eine Seuche unter 
dem Vieh wütete, legte die Gemeinde von Sul-
pach zur Abwendung größeren Unheils das 
Gelöbnis ab, zu Ehren des Heiligen Wendelin 
eine Kapelle zu bauen. Schon im darauffolgen-
den Jahr wurde der Bau der Kapelle, zur Freu-
de aller Gemeindemitglieder, ausgeführt. Am 
21. August 1760 wurde dann die Kapelle zu Eh-
ren des Heiligen Wendelin, des Helfers in Seu-
chen des Viehs, geweiht. Seitdem wird jedes 
Jahr in Sulpach das Wendelinusfest im Rah-
men eines Festgottesdienstes um den 20. Ok-
tober, dem Namenstag des Heiligen Wendelin, 
in Dankbarkeit gefeiert.

Wir freuen uns mit der Kapellengemeinschaft 
Sulpach, dass die Sulpacher Kirbe in diesem 
Jahr wieder wie gewohnt stattfinden kann.

Ihre Gemeindeverwaltung

Das Foto zeigt die Wendelinus-Kapelle in Sulpach.

Informationsveranstaltung zum Landesturnfest 2024  
am 25. Oktober 2022 in der Spohnmensa Ravensburg

Vom 30. Mai bis 2. Juni 2024 findet das Landesturnfest im Gemeindeverband Mittleres Schus-
sental statt.

Auch wenn das besondere Wochenende voller Turnsport noch anderthalb Jahre in der Zu-
kunft liegt, laufen die Vorbereitungen bereits an. Die fünf Gemeinden Baindt, Baienfurt, Berg, 
Ravensburg und Weingarten freuen sich auf vier Tage voller Action, Sport, Show und Kultur.

Bei der Mitmach- und Bewegungsveranstaltung für alle Generationen werden rund 15.000 
aktive TeilnehmerInnen und über 100.000 BesucherInnen erwartet. Mehr als 200 Wettkämp-
fe, tolle Mitmachangebote, Schauvorführungen und Turnfestpartys werden das Schussental 
mit sportlichem Leben füllen.

Um aktiven Vereinen und interessierten BürgerInnen einen ersten Einblick in die laufenden 
Planungen zu geben, findet am Dienstag, den 25. Oktober 2022 um 18:00 Uhr eine öffent-
liche Informationsveranstaltung in der Spohnmensa in Ravensburg, Spohnstraße 22, statt. 
Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Ihre Gemeindeverwaltung



Nummer 42 Amtsblatt der Gemeinde Baindt Seite 3

Betreuungskraft (m/w/d)  
 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
   

 

 

 
   

 

Mit Baindt liegen Sie richtig! 

Die Gemeinde Baindt zeigt sich mit derzeit ca. 5.300 Einwohnern als interes-
santer Wohn- und Gewerbestandort. Stadtnähe einerseits und landschaftlich reizvolle Strukturen andererseits 
zeichnen die attraktive Lage für Wohnen und Arbeiten in der Gemeinde aus. Baindt entwickelt sich ständig wei-
ter – und so auch unsere Klosterwiesenschule.

Die Klosterwiesenschule Baindt sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1 bis 4 eine Betreuungskraft (m/w/d) auf 520 Euro Basis.

Die Betreuungszeit umfasst die Früh-, Mittags- und Nachmittagsbetreuung.

Sind Sie interessiert?
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie in einem tollen Team mitarbeiten möchten, dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung bis spätestens 23.10.2022 unter bewerbung@baindt.de oder an die Gemeindeverwaltung 
Baindt, Marsweilerstraße 4 in 88255 Baindt.

Weitere Auskünfte erteilt die Leiterin der Betreuung Frau Neubrand, erreichbar unter neubrand@kws.baindt.de. 

Stellenausschreibungen
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Sehr geehrte Autoren,
aufgrund des kommenden Feiertages wird 
folgender Redaktionsschluss vorgezogen:
Veröffentlichung 04.11.2022
Redaktionsschluss 27.10.2022, 21:00 Uhr
Wir bitten um Beachtung 
und wünschen einen schönen Feiertag.
Der Verlag

Vorgezogener
Redaktionsschluss

 

Amtliche
Bekanntmachungen

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
am Montag, 31.10.2022 bleibt das Rathaus, der Bauhof 
sowie die Gemeindebücherei geschlossen.    
Ihre Gemeindeverwaltung 

 
Nikolausmarkt 
Wir möchten dieses Jahr wieder einen Nikolausmarkt 
durchführen, vorbehaltlich der Coronaverordnung zu 
diesem Zeitpunkt. Wir freuen uns darauf, wieder einen 
schönen Tag auf dem Nikolausmarkt miteinander zu 
verbringen. 
Anmeldungen zur Teilnahme können abgegeben werden. 
Bitte verwenden Sie hierfür das Anmeldeformular.  

Siehe Seite 5 
Der diesjährige Nikolausmarkt soll stattfinden am  
Samstag, den 26. November 2022 von 11 Uhr bis 18 Uhr 
  
Ein Hinweis: 
Beim Nikolausmarkt darf kein Einweggeschirr verwen-
det werden. 
  
Interessenten werden gebeten, sich bis spätestens  
31. Oktober 2022 auf dem Rathaus bei Frau Heine, Tele-
fon 07502/9406-17 oder per E-Mail: elvira.heine@baindt.
de anzumelden. 
 

Straßenreinigung im Gemeindegebiet 
Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass in der 
Zeit von  

Montag, 31.10.2022 bis  
Freitag, 04.11.2022 ab 7:00 Uhr morgens  

die Kehrmaschine Straßen, Gehwege und Plätze im Ge-
meindegebiet abkehrt.  

Wir bitten Sie, dafür Sorge zu tragen, dass keine Hinder-
nisse (Autos, Mülltonnen usw.) den Verkehrsraum ver-
sperren.  
Bürgermeisteramt
 
 

Sachspendenaufruf  
für ukrainische Flüchtlinge 
Derzeit werden folgende Sachspenden benötigt: 
• Handtücher 
• Geschirrtücher 
• Bettwäsche (135x200 und 80x80) 
• Staubsauger 
• Wäscheständer 
• kleiner Kleiderschrank (maximal 1,20 Meter breit) 
Wenn Sie Gegenstände dieser Art spenden wollen, 
schreiben Sie bitte eine E-Mail an wohnung(@)baindt.de  
und nennen bzw. beschreiben Sie den Gegenstand 
(gerne mit Fotos der Gegenstände). Wir bitten darum, 
dass nur intakte und direkt verwendbare Sachspenden 
angeboten werden. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der Ruf-
nummer 07502-9406 24 zur Verfügung.

 
Wichtige Hinweise für die  
Grundsteuererklärung 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
für die neue Grundsteuer muss das Finanzamt alle Grund-
stücke in Baden-Württemberg zum Stichtag 1. Januar 
2022 neu bewerten. Eigentümerinnen und Eigentümer 
müssen dafür eine vollständige Grundsteuererklärung 
abgeben. Unterstützung bei der Erklärungsabgabe bieten 
die Infoschreiben, die an alle privaten Eigentümerinnen 
und Eigentümer verschickt wurden. Auf unserer Home-
page unter www.baindt.de/grundsteuer finden Sie die 
wesentlichen Informationen und Hilfestellungen zum The-
ma Grundsteuerreform vor Ort. Die aktuellen Bodenricht-
werte, Grundstücksgrößen können über das Geoportal 
bezogen werden. Des Weiteren erhalten Sie hilfreiche 
Anleitungen zur Nutzung des Geoportals. 
Die Abgabefrist für das Grundvermögen (Grundsteu-
er B) wird um 3 Monate verlängert. Statt wie geplant 
zum 31.10.2022, müssen die Erklärungen erst bis zum 
31.01.2023 abgegeben werden. 
Die Infoschreiben für land- und forstwirtschaftliche Be-
triebe (Grundsteuer A) werden später versendet. In diesen 
Fällen kann man mit der Abgabe der Feststellungserklä-
rung bis zum Erhalt des Schreibens warten. 
Die Grundsteuererklärung ist grundsätzlich elektronisch 
einzureichen. Das geht über „Mein ELSTER“. Das Pro-
gramm führt Schritt für Schritt durch die Erklärung. Bei 
fehlerhaften Eingaben weist „Mein ELSTER“ direkt darauf 
hin. Hilfestellung bieten die ELSTER-Ausfüllanleitungen. 
Der Erklärung sind die Verhältnisse auf den Hauptfest-
stellungszeitpunkt 01. Januar 2022 zu Grunde zu legen. 
Bei einer Veräußerung ab 2022 ist zur Erklärungsabgabe 
gegenüber dem Finanzamt verpflichtet, wer zum Stich-
tag 01. Januar 2022 Eigentümer des Grundbesitzes war. 
Ihr Steueramt Baindt
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Anmeldeformular für den Nikolausmarkt 2022 
Anmeldung bis 31.10.2022 

 
Name:  

Verein:  

Adresse  

Telefonnummer: 
E-Mail: 
 

 

Wird privat verkauft oder 
verkaufen Sie für einen Verein? 

  verkaufe privat 
  verkaufe für Verein 

 
 
Was wird verkauft? 
(z. B. Gestricktes, Waffeln, 
Kaffee - bitte alles aufführen) 
 
 

 

 
Verkaufen Sie Alkohol? 
Bitte angeben in welcher Form, 
offen oder in Flaschen, z.B. 
Glühwein, Schnaps, Likör 
Einweggeschirr darf nicht 
verwendet werden. 

 
  Ja  - …………………………………………. 
              offen 
              in Flaschen 
              …………………………………….. 
  Nein 

 
Art des Verkaufsstands 
 
Standgebühr: 
Nikolaushütte   10 € 
Eigener Stand    5 € 

Nikolaushütte der Gemeinde 
  Ja                                  Nein 
  eigener Pavillion 
  anderer Stand - …………………………… 
      Standgröße: ………………………………….. 
 

 
Benötigen Sie Strom? 
 

  Ja 
        Strom     ..                   Starkstrom 
  Nein 

 
Welche elektrischen Geräte 
werden von Ihnen verwendet? 
KW Zahl pro Gerät  
Heizlüfter nicht gestattet 

 

 
Hinweis: 
Es drüfen nur elektrische Geräte verwendet werden, die vorher von einem 
Elektriker geprüft und mit Prüfsiegel versehen sind.   

✄
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Sitzungsbericht aus der  
öffentlichen Gemeinderatssitzung  
vom 13. September 2022 
  
Bürgermeisterin Simone Rürup eröffnete die Sitzung und 
stellte die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschluss-
fähigkeit des Gemeinderates fest. 
  
TOP 01 Einwohnerfragestunde  
  
Von den anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer wurden 
keine Fragen an die Verwaltung gestellt. 
  
  
TOP 02  Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Be-

schlüsse 
  
Bürgermeisterin Rürup teilt mit: 
In nicht öffentlichen Sitzungen gefasste Beschlüsse sind 
nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder wenn 
dies nicht möglich ist, in der nächsten öffentlichen Ge-
meinderatssitzung bekannt zu geben, sofern nicht das 
öffentliche Wohl oder das berechtigte Interesse Einzelner 
entgegensteht (§ 35 Abs. 1 Satz 4 der Gemeindeordnung). 
Aus der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom  
02. August 2022 sind keine Beschlüsse bekannt zu geben. 
  
TOP 03 Bericht der Bürgermeisterin  
  
Bürgermeisterin Rürup teilt folgendes mit: 
  
1) Gemeinde ergreift Maßnahmen um Energie zu sparen 
 Die kommunalen Einsparmaßnahmen werden mit den 

Kommunen im Landkreis Ravensburg abgestimmt. 
Von unserem Koordinator für eine klimaneutrale Kom-
munalverwaltung wurde bereits ein Notfallplan Ener-
gie erstellt und dieser wird laufend erweitert. In der 
Gemeindeverwaltung wurde bereit über weitergehen-
de Maßnahmen gesprochen, unter anderem über ge-
nerelle Schließtage an Brückentagen sowie zwischen 
Weihnachten und Silvester in diesem Jahr. Außerdem 
wird über die Möglichkeit von einem festen Homeof-
ficetag für die RathausmitarbeiterInnen nachgedacht, 
um zusätzlich Energie einzusparen. 

  
2) Corona-Zahlen in Baindt 
 In der Kalenderwoche 36 gab es in Baindt insgesamt 

sechs neu infizierte Personen (PCR und Schnelltest). 
  
3) BBQ-Butler am Bädle 
 Der BBQ-Butler wurde am Bädle eingerichtet. Weitere 

Informationen zum Ausliehen erfolgen im nächsten 
Amtsblatt (KW 38). 

  
4) Sachstand Radweg 
 Allein der Mehraufwand durch die Hangsicherung hat 

den Zeitplan um zwei Wochen verschoben, zusätzlich 
gab es einen Lieferverzug bei der Steinlieferung für 
die Trockenmauer. Geplant und zugesichert waren 
zunächst 150 Tonnen pro Woche, geliefert wurden le-

diglich 50 Tonnen. Außerdem hatte das Brückenfer-
tigteil einen Lieferverzug von sechs bis acht Wochen. 
Eröffnet wird der Radweg mit einem sechswöchigen 
Verzug am 21. Oktober 2022, die Einladung hierzu folgt 
im Amtsblatt. 

  
5) Baustelle Bushaltestelle Gartenstraße 
 Aufgrund des Lieferverzugs der Noppensteine muss 

die Baustelle für zwei Wochen eingestellt werden. 
  
TOP 04  Markterkundungsverfahren Graue Flecken Pro-

gramm 
 -  Sachstandsbericht Zweckverband Breitband-

versorgung 
 - weitere Vorgehensweise  
  
Kämmerer Abele berichtet: 
Am 12.01.2022 wurde der Antrag für Beratungsleistungen 
für die Graue Flecken Förderung mit signifikantem Mehr-
wert für den gesamten Landkreis bei dem Projektträger 
PWC online beantragt. 
Der Zuwendungsbescheid ging am 28.01.2022 beim 
Zweckverband Ravensburg ein. Zuwendungshöhe 
200.000 Euro. 
1) Angebotsaufforderung am 18.02.2022 
- Ergebnis: keine vergleichbaren Angebote 
2) Angebotsaufforderung am 18.03.2022 
Es wurden drei erfahrene Planungsbüro angefragt und 
das wirtschaftlich günstigste erhielt den Zuschlag. 
Auftragsvergabe erfolgte am 08.04.2022 an die Breit-
bandberatung Baden-Württemberg (BBBW) aus Fran-
kenthal. 
Folgender Auftragsgegenstand laut Leistungskatalog 
wurde vergeben: 
-  Durchführung und Erstellung einer Markterkundung 

Graue Flecken/Gigabitausbau (MEV) 
-    Ausbaukonzeption und Kostenschätzung (GKS) je 

Verbandsgemeinde 
-    Antragstellung Bundesförderverfahren 
  
Folgende Ausführungszeiten wurden im Leistungskata-
log vorgegeben: 
Start Markterkundungsverfahren  14.04.2022 
Ende Markterkundungsverfahren  10.06.2022 
Mögliche Verlängerungsfrist durch TKU    23.06.2022 
Fertigstellung Auswertung MEV  21.07.2022 
Fertigstellung der Ausbaukonzeptionen 
inkl. GKS  15.09.2022 
Vorstellung der Konzeptionen
 in den Gremien bis  31.10.2022 
Antragstellung Bund/Land bis  15.12.2022 
Durch den regelmäßigen Austausch mit anderen Zweck-
verbänden war dem Zweckverband schnell klar, dass hier 
die größte Schwierigkeit in der Auswertung der Markter-
kundung liegt. 
Dazu müssen alle Adressdaten, die im weißen Fleck Pro-
gramm ausgebaut werden, mit den gesamten Adress-
daten aus der Plattform verglichen und zusammenge-
führt werden. Zudem ist der Verwaltung bekannt, welche 
Schwierigkeiten beim Upload auf der Plattform auftreten. 
Als Beispiel: Jeder Umlaut in einer Adresszeile musste 
händisch angepasst werden. 
Solange die vollständige Markterkundung nicht hoch-
geladen ist, können auch keine Anträge für die graue  
Flecken-Förderung gestellt werden. 
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Die Zeit, in der die Markterkundung lief, hat die Verwal-
tung und die BBBW unter anderem dazu genutzt, die un-
terschiedlichen Datenbestände aus dem weißen Flecken 
Ausbau auszutauschen. 
Voraussetzung für eine Förderung ist neben der Unter-
versorgung auch die Feststellung des Marktversagens. 
Marktversagen besteht dann, wenn kein privatwirtschaft-
licher Anbieter die unterversorgten Gebiete innerhalb 
der nächsten 3 Jahre durch einen eigenwirtschaftlichen 
Ausbau erschließen will. 
Die bisherigen Ergebnisse und die weiteren Schritte wer-
den vom Verbandsvorsitzenden oder einer VertreterIn 
des Zweckverbands Breitbandversorgung in der Sitzung 
vorgetragen. 
Der Zweckverband kann eine Förderung vom Bund für 
den Glasfaserausbau in sogenannten „Grauen Flecken“, 
also Gebieten mit einer Internetversorgung von weniger 
als 100 Megabit pro Sekunde, beantragen. Damit wurde 
die bisherige Förderung deutlich ausgeweitet. Bislang 
waren nur Gebiete mit einer Versorgung unter 30 Mbit/s 
(„Weiße Flecken“) förderfähig. 
Die Förderrichtlinie des Landes zur Grauen-Flecken-För-
derung (VwV Gigabitmitfinanzierung) (PDF) trat am  
30. September 2021 in Kraft und beinhaltet die Kofinan-
zierung des Graue-Flecken-Förderprogramms des Bun-
des. Wie bereits bei der Weiße-Flecken-Förderung findet 
auch hier eine Förderung von bis zu 90 Prozent (50 Pro-
zent Bund, 40 Prozent Land) der förderfähigen Kosten für 
den Ausbau dieser Gebiete statt. Mit der Erhöhung der 
Aufgreifschwelle, sind sämtliche Gebiete mit weniger als 
100 Mbit/s im Download förderfähig. 
Die Gesamtförderquote liegt wie beim WFP auch bei die-
sem Programm bei 90 % (50 % Bund, 40 % Land, abzüg-
lich der Pachteinnahmen aus dem Fördergegenstand). 
Somit liegt der Eigenanteil der Gemeinde Baindt bei einem 
geförderten Ausbau mit dem Zweckverband Breitband-
versorgung bei 10 % der förderfähigen Kosten. 
Das Ziel des Breitbandausbaus in Baindt ist es, lang-
fristig eine komplett zusammenhängende innerörtliche 
FTTB-Infrastruktur (FTTB = Fiber to the Building) aufzu-
bauen. Eine sehr gute Breitbandversorgung ist ein we-
sentlicher Standortfaktor. 
  
Es erging folgender 

Beschluss:
1. Die Vorstellung der Ausbaukonzeption inkl. Kosten-

schätzung wird zur Kenntnis genommen. 
2. Der Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis 

RV wird beauftragt einen entsprechenden Förderan-
trag beim Bund sowie den zugehörigen Förderantrag 
beim Land zu stellen. 

  
TOP 05  Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen des 

Bebauungsplanes 5. Änderung und Erweiterung 
Gewerbegebiet Mehlis , wegen Überbauung der 
Fläche „Pflanzung 2“ mit dem Dachvorsprung 
bei der Errichtung einer Stellplatzüberdachung 
auf dem Flst. 562/26, Am Umspannwerk 6  

  
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
Der Bauherr möchte auf seinem Grundstück eine Über-
dachung der Stellplätze mit Photovoltaikelementen er-
stellen. Das Bauvorhaben wird nach § 30 Abs. 1 BauGB 
beurteilt, da es im rechtsgültigen Bebauungsplan „Ge-
werbegebiet Mehlis 5. Änderung und Erweiterung“ liegt. 

Der Dachvorsprung ragt auf die im Bebauungsplan aus-
gewiesene Pflanzfläche, weshalb eine Befreiung nach 
§ 31 Abs. 2 BauGB erforderlich ist. Bereits beim ersten 
Baugesuch (Lagerhalle) auf dem Flst. 562/26 wurde der 
Verlegung der Pflanzfläche 2 in die private Grünfläche 
zugestimmt. Durch den hohen Versiegelungsgrad des 
Baugrundstücks muss ein Teil der geteerten Fläche ent-
lang der öffentlichen Grünfläche entfernt und mit Bü-
schen bepflanzt werden. Nur so ist die Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,8 einzuhalten. 
Nach § 31 Abs. 2 BauGB kann ein Vorhaben von den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes befreit werden, wenn 
die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und 
1. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung 

erfordert oder 
2. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 
die Durchführung des Bebauungsplans zu einer offenbar 
nicht beabsichtigten Härte führen würde und wenn die 
Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Inter-
essen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 
Der Befreiung kann aus Sicht der Verwaltung zugestimmt 
werden, wenn durch die Entsiegelung einer Teilfläche die 
GRZ eingehalten ist und die Bepflanzung in der privaten 
Grünfläche erfolgt. Somit wären die Grundzüge der Pla-
nung nicht berührt und die Abweichung wäre städtebau-
lich vertretbar. 
  
Es erging folgender 

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wegen Überbauung der 
Fläche „Pflanzung 2“ mit dem Dachvorsprung bei der Er-
richtung einer Stellplatzüberdachung, Befreiungen nach 
§ 31 (2) BauGB, wird erteilt, davon ausgehend, dass die 
Grundflächenzahl nicht überschritten wird. 
  
TOP 06  Bauantrag zum Einbau einer Betriebsleiterwoh-

nung und eines Büros in eine bestehende La-
gerhalle und Nutzungsänderung von Lager zu 
Werkstatt, Am Umspannwerk 17, Flst. 562/30  

  
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
2018 wurde auf dem Grundstück Am Umspannwerk 17 
im Gewerbegebiet Mehlis eine unbeheizte Lagerhalle für 
Baumaschinen, hauptsächlich Radlader und Zubehör 
wie Schaufeln, Schneeschilder und dgl. genehmigt. Einer 
Befreiung wurde damals bereits für die Überschreitung 
der Baugrenze in Richtung Westen zugestimmt. Die GRZ 
wurde mit dem eingereichten Baugesuch eingehalten. 
Es hat sich nun herausgestellt, dass das Bauvorhaben, 
nicht so wie genehmigt gebaut wurde. Im Erdgeschoss wur-
den eine Werkstatt und Büros und im Obergeschoss eine 
Wohnung eingebaut. Zudem ist das Grundstück so gut wie 
komplett versiegelt. Der Bauherr wurde aufgefordert einen 
Antrag auf Nutzungsänderung zu stellen und das Gelände 
vom Versiegelungsgrad, so wie genehmigt, herzustellen. 
Das Bauvorhaben wird nach § 30 Abs. 1 BauGB beurteilt 
und liegt im rechtsgültigen Bebauungsplan „Gewerbege-
biet Mehlis 5. Änderung und Erweiterung“. Im gesamten 
Gewerbegebiet ist eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 
festgesetzt. Dies bedeutet, dass 80 % der Grundstücks-
fläche überbaut sein darf. Für das geplante Bauvorhaben 
wird eine Befreiung (§ 31 Abs. 2 BauGB) beantragt, da die 
Grundflächenzahl mit 27 m² (3,5 %) überschritten wird. 
Eine Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB ist auch für die 
außenliegende Treppenanlage erforderlich, die teilweise 
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außerhalb des Bauquartiers geplant ist. Im Obergeschoss 
des Betriebsgebäudes ist eine Wohnung eingebaut. 
Nach § 31 Abs. 2 BauGB kann ein Vorhaben von den Fest-
setzungen des Bebauungsplanes befreit werden, wenn 
die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und 
3. Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung 

erfordert oder 
4. die Abweichung städtebaulich vertretbar ist oder 
5. die Durchführung des Bebauungsplans zu einer of-

fenbar nicht beabsichtigten Härte führen würde und 
wenn die Abweichung auch unter Würdigung nach-
barlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar ist. 

Aus Sicht der Verwaltung sind die Grundzüge der Planung 
mit der Überschreitung der GRZ berührt, die Abweichung 
ist städtebaulich nicht mehr vertretbar und mit den nach-
barlichen Interessen nicht vereinbar. 
Der Überschreitung der Baugrenze wurde bereits mehr-
mals im Baugebiet zugestimmt, wobei die GRZ immer 
eingehalten wurde. Aus diesem Grund könnte der Befrei-
ung wegen Überschreitung der Baugrenze mit der Trep-
pe zugestimmt werden, solange die GRZ eingehalten ist. 
In der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ist für Gewer-
begebiete festgelegt, dass Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und 
ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse unterge-
ordnet sind, ausnahmsweise zugelassen werden können. 
Hierfür ist die Erteilung einer Ausnahme nach § 31 Abs. 1 
BauGB erforderlich. 
Nach Ansicht der Verwaltung kann eine Ausnahme erteilt 
werden, wenn es sich bei den Bewohnern um den vorge-
nannten Personenkreis handelt. Eine freie Wohnung ist in 
einem Gewerbegebiet nicht zulässig. 
  
Es erging folgender 

Beschluss:
Das gemeindliche Einvernehmen wird versagt. Erst nach 
Entsiegelung der Fläche wie im Bauantrag dargestellt und 
dem Rückbau auf den gemeindlichen Flächen soll das 
Baugesuch zur nochmaligen Beratung vorgelegt werden. 
  
TOP 07  Bauantrag zur Umnutzung eines Ladens in 

eine medizinische Fußpflege, Gartenstr. 39,  
Flst. 208/18 

  
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
Der Bauherr beantragt die Umnutzung der Geschäfts-
räume im nördlich gelegenen Teil des Erdgeschosses, des 
Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Gartenstraße 39. 
Jahrelang war ein Reisebüro in den Räumen angesie-
delt, nun soll eine medizinische Fußpflege untergebracht 
werden. Ein Umbau in den Räumen ist nicht vorgesehen. 
Für das Gebiet, in welchem das Gebäude Gartenstraße 
39 liegt, gibt es keinen Bebauungsplan, weshalb das Bau-
vorhaben nach § 34 BauGB beurteilt wird. Innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile, ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Um-
gebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse müssen gewahrt werden. Das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden. 

Da sich baulich nichts verändert, fügt sich das Bauvorha-
ben aus Sicht der Verwaltung in die nähere Umgebung 
ein, die Erschließung ist gesichert und das Ortsbild wird 
nicht beeinträchtigt. 
  
Es erging folgender 

Beschluss:
Zur Umnutzung des Geschäftsgebäudes wird das ge-
meindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB erteilt. 
  
TOP 08  Bauantrag zur Errichtung eines Anbaus an ein 

bestehendes Einfamilienhaus und Umbau des 
Dachgeschosses zu einer weiteren Wohnung, 
Mühlstr. 11, Flst. 14/2 

  
Bamtsleiterin Jeske teilt mit: 
Der Bauherr beantragt die Errichtung eines Anbaus auf 
der Nordseite seines Wohnhauses auf Höhe des Erdge-
schosses. Im Dachgeschoss sollen Gaupen vergrößert 
werden und ein barrierefreier Zugang von der Mühlstra-
ße aus über die neue Terrasse des Erdgeschossanbaus 
erfolgen. Geplant ist eine 3. Wohneinheit im DG. 
Für das Gebiet, in welchem das Gebäude Mühlstraße 11 
liegt, gibt es keinen Bebauungsplan, weshalb das Bau-
vorhaben nach § 34 BauGB beurteilt wird. Innerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ortsteile, ist ein Vorhaben 
zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen 
Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Um-
gebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die 
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse müssen gewahrt werden. Das Ortsbild darf nicht 
beeinträchtigt werden. 
Aus Sicht der Verwaltung fügt sich das Bauvorhaben in 
die nähere Umgebung ein, die Erschließung ist gesichert 
und das Ortsbild wird nicht beeinträchtigt. 
  
Es erging folgender 

Beschluss: 
Das gemeindliche Einvernehmen zum vorliegenden Bau-
vorhaben wird erteilt. 
  
TOP 09  Baugebiet Grünenberg- Stöcklisstraße - Festle-

gung der Vergabeart und des Bauplatzpreises 
  
Bauamtsleiterin Jeske trägt folgenden Sachverhalt vor: 
Beim Grundstücksverkauf sind grundsätzlich folgende 
Vorschriften zu beachten: 
Vergabe- und Kartellrecht - Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkung (GWB) 
Ist anzuwenden, wenn mit dem Grundstücksverkauf eine 
Bauleistung in Gestalt eines öffentlichen Bauauftrages 
(§ 103 GWB) oder einer Baukonzession (§ 105 GWB) ver-
bunden ist und der Kommune unmittelbar wirtschaftlich 
zugutekommt oder die Kommune möglicherweise eine 
Monopolstellung einnimmt (§§ 1 und 18 GWB). 
  
Beihilferecht 
Der vergünstigte Verkauf an Private im Rahmen des 
Einheimischenmodells ist unter Beachtung der Kautelen 
zulässig. Bei Veräußerung an Gewerbetreibende ist die 
gezielte Begünstigung einzelner Unternehmen grund-
sätzlich untersagt. Grundstückskaufverträge mit Beihil-
feelementen können ganz oder teilweise unwirksam sein.   
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Kommunalwirtschaftsrecht 
Ein Verkauf zum vollen Wert ist vorgeschrieben. Davon 
kann abgewichen werden, wenn übergeordnete Ziele, 
wie beispielweise im Einheimischenmodell beschrieben, 
verfolgt werden. 
  
Mögliche Vergabeverfahren 
• Vergabe nach Höchstgebot: Ist möglich, wenn Ver-

gabe oder Beihilferecht nicht entgegenstehen. 
• Vergünstigte Vergabe: Ist an Private nach dem zwei-

stufigen Einheimischenmodell (Kautelen) möglich. An 
Gewerbetreibende grundsätzlich nicht - bzw. es ist eine 
detaillierte Prüfung nach Beihilferecht erforderlich. 

• Vergabe zum vollen Wert: Ist möglich und im kommu-
nalen Wirtschaftsrecht als Grundsatz vorgeschrieben. 
Es gilt ein weites Vergabeermessen. 

  
Überlassung von Bauplätzen zum vollen Wert: 
Die Anwendung von gemeindespezifischen Bauplatzver-
gaberichtlinien in Anlehnung an die Kautelen ist grund-
sätzlich freiwillig und dient der Transparenz. Je nach 
Marktlage kann ein transparentes Verfahren aufgrund 
der Vorschriften des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkung (GWB) zur Rechtssicherheit beitragen. Bei 
der Überlassung von Bauplätzen zum vollen Wert han-
delt die Gemeinde privatrechtlich. Der Abschluss eines 
Grundstückkaufvertrages stellt ein fiskalisches Rechts-
geschäft dar. 
Wie oben bereits angeführt, handelt die Gemeinde bei der 
Veräußerung von Bauplätzen bzw. Grundstücken ohne 
Subventionierung (zum vollen Wert, § 92 GemO) im Pri-
vatrecht. Hier herrscht der Grundsatz der Vertragsfreiheit. 
Es ist jedoch zu beachten, dass die Vorschriften des GWB 
in verschiedenen Fallkonstellationen (§ 18 Abs. 1 GWB, 
Marktbeherrschung) bei willkürlicher und diskriminieren-
der Vergabe einschlägig sein können. Ein transparentes 
Verfahren erhöht dabei die Rechtssicherheit. 
Um die Vergabe von Bauplätzen beispielsweise in einer 
angespannten Marktlage transparent und nachvollzieh-
bar diskriminierungsfrei sowie juristisch möglichst wenig 
angreifbar zu gestalten, empfiehlt sich die Anwendung 
von gemeindespezifischen Bauplatzvergaberichtlinien in 
Anlehnung an die Kautelen. 
Mögliche Auswahlkriterien und ihre punktebasierte 
Gewichtung 
  
Soziale Kriterien 
• Hier werden Punkte nach individuellen Kriterien und 

Merkmalen vergeben. 
• Möglich sind zum Beispiel: 
 -  Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen 

Kinder, 
 -  Behinderung oder Pflegegrad eines Antragstellers 

oder einer im Haushalt lebenden Person, 
 - Vermögen und Einkommen 
  
Ortsbezugskriterien 
• Hier können die Zeitdauer seit Begründung des Erst-

wohnsitzes am Ort oder die Aufnahme der Erwerbs-
tätigkeit im Ort berücksichtigt werden. 

 Achtung: Die höchste zu vergebende Punktzahl ist bei 
einer Aufenthaltsdauer von maximal 5 Jahren erreicht. 
Eine über 5 Jahre hinausgehende Ortsbindung kann 
somit nicht zu einer höheren Punktzahl führen. 

• Die Ausübung eines Ehrenamts kann hier ebenfalls 
berücksichtigt werden. 

Die Punkte, die nach Ortsbezug, Zeitdauer und Ehren-
amt vergeben werden, dürfen höchstens 50 % der Ge-
samtpunktzahl ergeben! Eine stärkere Gewichtung der 
sozialen Kriterien (über 50 % der Gesamtpunktzahl) ist 
problemlos möglich. 
  
Hinweise: 
• Die gemeindespezifischen Bauplatzvergaberichtlinien 

entfalten Außenwirkung und bewirken eine Selbstbin-
dung der Verwaltung. Es gibt zwar grundsätzlich kei-
nen Rechtsanspruch auf den Erwerb gemeindlicher 
Grundstücke, allerdings besteht ein Anspruch auf feh-
lerfreie Ermessensausübung, wenn die Gemeinde sich 
zur Vergabe von Grundstücken entschließt. 

• Die Bauplatzvergaberichtlinien sind im Voraus in öf-
fentlicher Sitzung vom Gemeinderat zu beschließen. 

• Vereinbarungen über die Eigennutzung, Wiederkaufs-
rechte usw. können einzelvertraglich geregelt werden. 

• Die Anwendung anderer Verfahren stehen der Ge-
meinde in diesem Bereich auch offen. Regelmäßig 
durchgeführt werden beispielsweise Bieterverfahren, 
nach denen der Höchstbietende den Zuschlag für das 
Grundstück erhält. 

• Die Bauplatzvergaben an sich sind nach den Vor-
schriften der Gemeindeordnung über die Öffentlich-
keit von Sitzungen zu handhaben. 

Wenn die Bauplätze zu vollem Wert verkauft werden 
entfällt die Obergrenze von Einkommen und Vermögen. 
Die Vermögens- und Einkommensverhältnisse können 
bei der Vergabe von Punkten berücksichtigt werden, sie 
müssen es allerdings nicht. 
Das Baugebiet Grünenberg / Stöcklisstraße ist in der 
Bodenrichtwertkarte vom 01.01.2022 mit einem Wert von  
320 €/m² ausgewiesen. Indikator, ob ein Bauplatz zu 
vollem Wert verkauft wird ist stets der Bodenrichtwert. 
Die Verwaltung schlägt die Vergabe der Bauplätze im 
Einheimischenmodell zum vollen Wert vor, mit einem 
Quadratmeterpreis für die Bauplätze von 375,00 €. 
  
Es erging folgender 

Beschluss:
1.   Die Bauplätze im Baugebiet Grünenberg-Stöcklisstra-

ße werden für 375,00 €/m² verkauft. 
2. Die Bauplätze im Baugebiet Grünenberg-Stöcklisstra-

ße werden zum vollen Wert nach den Kautelen des 
Einheimischenmodells vergeben. 

  
TOP 10  Vergabe der Bauarbeiten zur Erschließung des 

Baugebiets Fischerstraße  
  
Ortsbaumeister Roth trägt vor: 
Die Ausschreibung wurde am 15.07.2022 im Staatsanzei-
ger und auf der Homepage der Gemeinde Baindt ver-
öffentlicht. Die Ausschreibungsunterlagen wurden von 
8 Firmen angefordert. Die Angebotseröffnung erfolgte 
am 16.08.2022. 
Die Ausschreibung beinhaltet folgende Tief und Straßen-
bauarbeiten: 
- Schmutz und Regenwasserkanal 
- Erdarbeiten Wasserleitung 
- Straßenbauarbeiten 
- Erdarbeiten Straßenbeleuchtung 
- Erdarbeiten Breitbandverkabelung 
Zur Submission gingen 2 Angebote ein. Die Auswertung 
der Angebote ist im Preisspiegel (Kurzfassung) in Anlage 
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1 dargestellt. Die Angebotspreisspanne der Hauptange-
bote liegt zwischen 603.500,90 Euro brutto (= 100 %, güns-
tigstes Angebot) und 671.502,36 Euro brutto (=109,14 %,  
teuerstes Angebot). 
Das günstigste Angebot nach VOB/A § 16 wurde von der 
Fa. Strabag, Langenargen mit einer Angebotssumme von 
603.500,90 Euro brutto abgeben. 
Die Angebotssumme liegt 13,05 % unterhalb des bepreis-
ten Leistungsverzeichnis (LV, 694.116,09 €) 
Die Rohrleitungsarbeiten Wasser werden in der Gemein-
deratssitzung am 11.10.2022 vergeben. 
Nach VOB/A § 16 soll der Zuschlag auf das Angebot er-
teilt werden, das unter Berücksichtigung aller technischen 
und wirtschaftlichen, ggf. auch gestalterischen und funk-
tionsbedingten Gesichtspunkten als das wirtschaftlichste 
erscheint. Das Angebot der Fa. Strabag, Langenargen mit 
einer Angebotssumme von 603.500,90 Euro brutto ist das 
wirtschaftlich günstigste Angebot. 
Es erging folgender 

Beschluss: 
Die ausgeschriebenen Arbeiten für die Erschließung des 
Baugebiets Fischerstraße wird an die Firma Strabag, Lan-
genargen mit einer Angebotssumme von 603.500,90 €  
brutto erteilt. 
  
TOP 11  Auftragsvergabe Rohrleitungsbau Nahwärme 

- Bauabschnitt 2 Fischerstraße  
  
Ortsbaumeister Roth trägt folgenden Sachverhalt vor: 
In der Gemeinderatssitzung vom 12.03.2019 wurde die Er-
weiterung des Nahwärmenetzes im Bereich der Fischer-
straße beschlossen. Im Anschluss erfolgte die Planung 
durch das Ing. Büro Kirchner aus Weingarten. 
Die beschränkte Ausschreibung wurde an sieben Firmen 
versandt. Zur Submission am 25.08.2022 gingen zwei 
Angebote ein. Das Submissionsergebnis sowie der Ver-
gabevorschlag sind in Anlage 1 aufgeführt. 
Der günstigste Bieter ist die Firma Lohr aus Ravensburg, mit 
einem Angebotspreis von 117.727,62 € brutto. Das bepreis-
te Leistungsverzeichnis lag ca. 11 % höher (132.045,97 €)  
als die Angebotssumme der Firma Lohr. 
Nach VOB/A § 16 (6) Nr. 3 soll der Zuschlag für das An-
gebot erteilt werden, das unter Berücksichtigung al-
ler Gesichtspunkte, wie z.B. Qualität, Preis, technischer 
Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit, Umwelteigenschaften, 
Betriebs- und Folgekosten, Rentabilität, Kundendienst 
und technische Hilfe oder Ausführungsfrist als das wirt-
schaftlichste erscheint. 
Es wird empfohlen, die Firma Lohr aus Ravensburg, mit 
einer Brutto-Angebotssumme von 117.727,62 € zu beauf-
tragen. 
  
Es erging folgender 

Beschluss: 
Die Arbeiten für den Rohrleitungsbau Nahwärme - Bau-
abschnitt 2 im Bereich Fischerstraße werden an die Firma 
Franz Lohr GmbH aus Ravensburg zum Angebotspreis 
von 117.727,62 € brutto vergeben. 
  
TOP 12  Sanierung Klosterwiesenschule, Hauptgebäude: 

Vergabe der Arbeiten - Erd- und Rohbau, Blitz-
schutz und Fundamenterder  

  

Bauamtsleiterin Jeske trägt vor: 
Das Hauptgebäude der Klosterwiesenschule wird durch 
eine Vollsanierung mit Aufstockung umgebaut. In der 
Märzsitzung 2022 wurde das Materialkonzept durch den 
Gemeinderat gebilligt. 
Aufgrund der Höhe der Bauleistungen von ca. 6.000.000 €  
netto, müssen die Bauleistungen europaweit ausgeschrie-
ben werden. Lediglich Gewerke im Umfang von 20 % aus 
der Bauleistungssumme dürfen national ausgeschrieben 
werden. 
Die Gewerke Rohbau sowie Blitzschutz und Fundamen-
terder wurden europaweit ausgeschrieben. Die Veröf-
fentlichung der Ausschreibungen über das Vergabepor-
tal des Landratsamtes und im Staatsanzeiger fand am 
11.07.2022 statt. Zur Angebotseröffnung am 16.08.2022 
gingen für das Gewerk Rohbau 4 Angebote, für den Blitz-
schutz mit Fundamenterder kein Angebot ein. Die Arbeiten 
Blitzschutz mit Fundamenterder werden nun freihändig 
vergeben, da die Vergabesumme unter 50.000€ liegt. 
Es wurden 3 Firmen angeschrieben und zur Abgabe ei-
nes Angebots aufgefordert. 2 Firmen haben jeweils ein 
Angebot nach Positionen und ein Pauschalangebot ab-
gegeben. 
Die Arbeiten für den Rohbau sollten entsprechend der 
Empfehlung der Architekten von mlw vergeben werden. 
Ebenso die Arbeiten für den Blitzschutz und Fundamen-
terder nach der Empfehlung des Ingenieurbüros E-Plan-
werk. 
  
Es erging folgender 

Beschluss: 
1. Die Rohbauarbeiten werden an den günstigsten Bieter 

die Firma Otto Berenbold GmbH aus Zussdorf mit ei-
ner Vergabesumme von 735.585,67 € brutto vergeben. 

2. Die Arbeiten für den Blitzschutz mit Fundamenter-
der werden an den günstigsten Bieter die Firma M+K 
Blitzschutz aus Ravensburg mit einer Vergabesumme 
(pauschal) von 16.065,00 € brutto vergeben. 

  
TOP 13  Errichtung einer Zisterne für das Regenwasser 

der Gebäude der Klosterwiesenschule zum Be-
wässern der Sportplätze auf dem Flst. 175  

  
Bauamtsleiterin Jeske trägt folgenden Sachverhalt vor: 
Bei der Bearbeitung der Baugesuchsunterlagen für die 
Sanierung des Hauptgebäudes der Klosterwiesenschule 
wurde eine Niederschlagswasserbeseitigung entspre-
chend den Regelanforderungen des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) - mit Filterfunktion und Beseitigung auf 
dem eigenen Grundstück in das Grundwasser sowie An-
schluss des Notüberlaufes an die öffentliche Kanalisati-
on gefordert. 
Die erforderliche Filterfunktion kann bereits durch die ge-
plante Dachbegrünung übernommen werden. Somit sind 
auch Entwässerungskonzeptionen ohne „Ertrinkungsge-
fahr“ und unter Vermeidung einer ungedrosselten Direk-
teinleitung in die kommunalen Entwässerungsanlagen 
möglich. 
Das bestehende Gebäude wurde direkt in den Mischwas-
serkanal eingeleitet. Da keine Aussicht besteht, dass eine 
Lösung, wie im Bestand vorhanden zu erreichen ist, muss 
eine Versickerungsmulde oder eine Zisterne eingebaut 
werden. 
Versickerungsmulden in einem Bereich in dem sich viele 
Kinder und Jugendliche aufhalten müssen eingezäunt 
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werden. Die Kosten für Mulde mit Zaun belaufen sich 
etwa auf 90.000 €. Alternativ wäre über eine Zisterne 
nachzudenken, mit der die Sportplätze bewässert werden 
könnten. Für eine einmalige Bewässerung eines Sport-
platzes werden ca. 80m³ Wasser benötigt. Es hat sich 
gezeigt, dass in den letzten Jahren die Sommer immer 
regenarmer wurden, die kurzen, heftigen Regenereignis-
se jedoch stark zunehmen. So könnte man das Wasser 
bei Starkregenfällen speichern und es in den Trockenpe-
rioden zum Bewässern der beiden Sportplätze verwen-
den. Kurzfristig ist eine Wasserentnahme aus dem Netz 
sicher kostengünstiger. Allerdings ist Trinkwasser eines 
der kostbarsten Güter auf der Erde und zudem äußerst 
ungleichmäßig verteilt. Da wir trotz Dürreperioden und 
absinkenden Grundwasserpegeln noch immer in einer 
eher wasserreichen Gegend leben, ist dieses farblose 
Gold mit entsprechender Wertschätzung zu behandeln. 
Eine Zisterne könnte hinter der Schule in der Wiese gegen-
über der Mensa eingebaut werden. Eine Ortbetonzisterne 
ist deutlich günstiger als die Varianten aus Kunststoff und 
würde Stand jetzt ca. 130.000 € kosten. Sie hätte einen 
Durchmesser von 10m, wäre 4m tief und würde ca. 300m³ 
Wasser fassen. Die Zisterne würde komplett im Gelände 
vergraben, so dass der Bereich weiter landwirtschaftlich 
genutzt werden könnte. 
Die Gemeinde sollte die Möglichkeiten nutzen, um einen 
Beitrag zu leisten, dass kein kostbares Trinkwasser ver-
schwendet wird. Die Dringlichkeit hiervon hat die Trocken-
periode der letzten Wochen wieder markant vor Augen 
geführt und dies trotz des überdurchschnittlich regenrei-
chen Monats Juni davor. Auch das Absinken des Grund-
wasserspiegels ist hier in der Region Oberschwaben ein 
äußerst akutes Problem. 
Stellt man die Kosten für eine Retentionsfläche mit Ein-
zäunung und die einer grasüberdeckten Zisterne gegen-
über, so ergeben sich Mehrkosten von ca. 40.000 €, die 
jedoch eine umweltfreundliche Investition in die Zukunft 
darstellen. 
  
Es erging folgender 

Beschluss: 
Eine Zisterne für das Regenwasser der Gebäude der Klos-
terwiesenschule zum Bewässern der Sportplätze auf dem 
Flst. 175 zu erstellen wird abgelehnt. 
  
TOP 14 Vereinszuschüsse 2023/2024  
  
Bürgermeisterin Rürup teilt mit: 
Im Amtsblatt der Gemeinde Baindt wurde veröffentlicht, 
dass Vereine Zuschussanträge für die Jahre 2023 und 
2024 bis spätestens 19. August bei der Gemeindeverwal-
tung zu stellen haben. 
Der Sportverein Baindt beantragt neben dem Regelzus-
chuss auch wieder einen Investitionskostenzuschuss für 
die Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Toren, Netzen, 
Bällen und Übungsgeräten. 
Der Musikverein Baindt beantragt neben dem Regel-
zuschuss ebenfalls einen Investitionskostenzuschuss 
für die Beschaffung von Instrumenten und Uniformen  
i. H. v. 20 % der angefallenen Kosten mit einer Obergren-
ze von 1.280 €. 
Darüber hinaus wird noch ein Abmangel-Zuschuss für die 
Jugendausbildung beantragt. (50 % des tatsächlich an-
fallenden Abmangels mit einer Obergrenze von 1.000 €.) 

Die Narrenzunft Raspler beantragt neben dem Regelzu-
schuss ebenfalls einen Investitionskostenzuschuss für die 
Beschaffung von Häsern, einen Luftentfeuchter für die 
Häskammer sowie eine Musikbox für Veranstaltungen. 
Die Schalmeienkapelle beantragt neben dem Regelzus-
chuss auch einen Investitionskostenzuschuss für die Be-
schaffung von Instrumenten und Uniformen. 
Das DRK Baienfurt-Baindt beantragt einen Zuschuss in 
Höhe von 5.000 € für ein aufblasbares Schnelleinsatzzelt 
für die Einsatzgruppe (2.500 €), sowie Spinde für die Her-
ren- und Damenumkleiden im neuen Bereitschaftsheim 
(2.500 €) (Anlage). 
Ein gleichlautender Antrag wurde auch bei der Gemein-
deverwaltung Baienfurt eingereicht. (Gesamtzuschuss in 
Höhe von 10.000 €) 
  
Im Jahr 2022 wurden bis jetzt folgende Vereinszuschüs-
se ausbezahlt: 
 
- Landfrauen 105,00 € 
- Tennisclub 515,00 € 
- Blutreitergruppe 105,00 € 
- Musikverein 2.444,11 € 
 - (Regelzuschuss 1.180,00 €, 
 - Jugendausbildung    1.000,00 €, 
 - Investitionskostenzuschuss 264,11 €) 
- Landjugend 500,00 € 
- Schützengilde 435,00 € 
- Kunstkreis 105,00 € 
- Schulförderverein 260,00 € 
- Soldatenkameradschaft 80,00 € 
- Narrenzunft 260,00 € 
- DRK 4.850,00 € 
 Insgesamt 9.659,11 €   
Bereits in der Gemeinderatssitzung am 08.09.1992 wur-
de beschlossen, dass bei Vereinsfesten die Kosten eines 
Geschirrmobils zu 80 % bezuschusst werden. 
Dieser Beschluss wurde in der Gemeinderatssitzung am 
16.09.2014 wieder aufgehoben. In der Gemeinderatssit-
zung am 02.02.2016 hat die Kapellengemeinschaft Scha-
chen eine Bezuschussung der Mietkosten eines Spülmo-
bils beantragt. Es wurde daraufhin der Beschluss gefasst, 
dass die Kosten für die Anmietung eines Geschirrmobils 
weiterhin zu 80 % bezuschusst werden. Soviel zur Vor-
geschichte. 
Der Musikverein Baindt hat nun einen Zuschussantrag 
für die Nutzung des Spülmobils anlässlich des Dorfmu-
sikfestes vom 24. - 27. Juni 2022 gestellt. Die Gesamt-
kosten belaufen sich auf 3.329,77 €. Der 80 % Zuschuss 
beträgt 2.663,16 €. 
Diese Förderung wurde in den letzten Jahren (Corona) 
nur noch sehr selten in Anspruch genommen. Die Rech-
nungen lagen zwischen 1.100 € und 1.500 €. Dieser Betrag 
in Höhe von 3.329,77 € erschien uns daher hoch. Es hat 
zwischenzeitlich ein Gespräch mit dem Vorsitzenden des 
Musikvereins Baindt stattgefunden. Es wurde daraufhin 
eine Position in Höhe von 561,60 € gestrichen, so dass sich 
noch ein zuschussfähiger Betrag in Höhe von 2.129,17 €  
ergibt. Dieser Betrag wurde auch schon angewiesen. 
Das Mieten eines Geschirrmobils sollte weiterhin zu 80 %  
bezuschusst werden - aber mit einer Obergrenze von 
1.000 € versehen werden. 
Gerade in den kommenden Jahren stehen alle Ausga-
beposten auf dem Prüfstand, ob eventuell Einsparungen/
Kürzungen machbar bzw. vertretbar sind. Doch trotz der 
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schwierigen Haushaltsjahre die vor uns liegen, sollten bei 
der Höhe der Vereinszuschüsse keine Kürzungen vorge-
nommen werden. 
Zum einen können in diesem Bereich nur relativ geringe 
Beträge eingespart werden, zum anderen könnten Kür-
zungen negative Auswirkungen an der Basis der ehren-
amtlichen BetreuerInnen nach sich ziehen. Auch durch die 
Unterstützung der Vereine kommt zum Ausdruck, dass 
die Gemeinde hinter ihren Vereinen steht. 
Ob in Form von Hallen, Trainingsplätzen, Gruppenräumen 
oder der pragmatischen Bereitstellung von Probemög-
lichkeiten in Zeiten von Corona aber auch durch finanzi-
elle Zuwendungen sind unsere Vereine gut versorgt und 
werden es auch weiterhin sein. Die Vereine wissen, dass 
sie jederzeit bei der Verwaltung ein „offenes Ohr“ für ihre 
Anliegen finden. Und auch im umgekehrten Fall wie z.B 
beim Ferienprogramm oder dem Ehrenamtsfest kann 
sich die Gemeinde auf „ihre“ Vereine verlassen. Trotz ge-
botenem Sparzwang sollten die Vereinszuschüsse, wie in 
den Vorjahren auch, gewährt werden. 
  
Es erging folgender 

Beschluss: 
1. Die Vereine, die keinen Erhöhungsantrag gestellt ha-

ben, erhalten nach Vorlage des Kassenberichts den-
selben Zuschuss wie im Vorjahr. 

2. Der Sportverein Baindt erhält neben dem Regelzus-
chuss in Höhe von 1.435,00 € einen Investitionskosten-
zuschuss für die Beschaffung von Fußballtoren, Tor-
netzen, Bällen und weiteren Übungsgeräten in Höhe 
von 20 % der angefallenen Kosten mit einer Ober-
grenze von 1.280,00 €. 

3. Der Musikverein Baindt erhält neben dem Regelzus-
chuss in Höhe von 1.180,00 € auch einen Investitions-
kostenzuschuss für die Beschaffung von Uniformen 
und Instrumenten in Höhe von 20 % der angefallenen 
Kosten mit einer Obergrenze von 1.280,00 €. Darüber 
hinaus wird für die Jugendausbildung ein Abmangel 
von 50 % der nachgewiesenen Kosten mit einer Ober-
grenze von 1.000,00 € gewährt. 

4. Die Narrenzunft Raspler erhält neben dem Regelzu-
schuss in Höhe von 260,00 € ebenfalls einen Inves-
titionskostenzuschuss für die Beschaffung von Häs-
ern, einen Luftentfeuchter für die Häskammer, sowie 
eine Musikbox für Veranstaltungen in Höhe von 20 % 
der angefallenen Kosten mit einer Obergrenze von 
1.280,00 €. 

5. Die Schalmeienkapelle Baindt erhält neben dem Regel-
zuschuss in Höhe von 515,00 € ebenfalls einen Investiti-
onskostenzuschuss in Höhe von 20 % der angefallenen 
Kosten mit einer Obergrenze von 1.280,00 €. 

6. Das DRK Baienfurt - Baindt erhält einen Zuschuss in 
Höhe von 5.000 € für die Beschaffung eines aufblas-
baren Schnelleinsatzzeltes und für die Beschaffung 
von Spinden im neuen Bereitschaftsheim. 

7. Die Kosten, die den Vereinen für die Anmietung eines 
Geschirrmobils bei Vereinsveranstaltungen anfallen, 
werden zu 80 % bezuschusst. 

  
TOP 15  Satzung zur Anpassung örtlicher Satzungen an 

§ 2b UStG 
 (§ 2b UStG-Anpassungs-Satzung) 
 a) Änderung der Feuerwehrkostenersatzsatzung 
 b) Änderung der Friedhofsatzung 
 c) Änderung der Verwaltungsgebührensatzung 

Kämmerer Abele trägt folgenden Sachverhalt vor: 
Mit Blick auf die gesetzliche Neuregelung der Umsatzbe-
steuerung der öffentlichen Hand und insbesondere der 
Vorschrift des § 2b UStG wird zu prüfen sein, inwieweit 
den Satzungen oder Gebührenverzeichnissen Leistungen 
zugrunde liegen, bei denen ein möglicher Wettbewerb zu 
Dritten und somit eine Umsatzsteuerpflicht vorliegt. Ziel 
der Aufnahme eines „Steuer-Disclaimers“ in die örtlichen 
Satzungen oder Gebührenverzeichnisse ist, auf diesem 
Wege umsatzsteuerrechtliche Risiken im Kontext dieser 
Neuregelung abzufangen. 
Um den Aufwand für die Änderung der Vielzahl von 
Satzungen oder Gebührenverzeichnissen in Grenzen zu 
halten, hat der Gemeindetag Baden-Württemberg ein 
Satzungsmuster für die Umstellung in Form einer so ge-
nannten Artikelsatzung erarbeitet. 
Das nachfolgende Satzungsmuster einer § 2b UStG-An-
passungs-Satzung enthält die Änderung der Feuer-
wehr-Kostenersatz-Satzung (FwKS), der Friedhofssat-
zung und der Verwaltungsgebührensatzung. 
Idealerweise sollten die Satzungsbestimmungen bis zum 
Ende des letzten Quartals 2022 umgestellt werden, damit 
sie bereits zum Jahresbeginn 2023 Wirksamkeit erlangen 
und Rechtsfragen, die sich aus einer ggf. rückwirkend 
beabsichtigten Satzungsänderung ergeben würden, von 
vornherein vermieden werden. 
  
Es erging folgender 

Beschluss: 
 

Satzung zur Anpassung  
örtlicher Satzungen an § 2b UStG  
(§ 2b UStG-Anpassungs-Satzung)  

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) und §§ 2, 6, [11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 43, 44  
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württem-
berg (KAG) -hat der Gemeinderat der Gemeinde Baindt 
am 13.09.2022 folgende Satzung zur Anpassung örtlicher 
Satzungen an § 2b UStG (§ 2b UStG-Anpassungs-Sat-
zung) beschlossen: 
  

Artikel 1 
Änderung der Satzung zur Regelung des Kostener-

satzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der 
Gemeinde Baindt  

(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung - FwKS) 

Die Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung in der Fassung vom 
07.12.2021 zuletzt geändert am 07.12.2021, veröffentlicht 
auf www.baindt.de unter öffentliche Bekanntmachung 
am 08.12.2021 wird wie folgt geändert: 

1. Das Verzeichnis der Kostenersätze für Leistungen 
der Freiwilligen Feuerwehr Baindt (Anlage zur Feu-
erwehrkostenersatzsatzung) erhält folgende neue 
Ziffer 8: 

 8. Umsatzsteuer: 

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festge-
legten Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnah-
men (Entgelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflich-
tig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils 
festgelegten Höhe. 
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Artikel 2 
Änderung der Friedhofssatzung 

Die Friedhofssatzung in der Fassung vom 06.Oktober 
2020, zuletzt geändert am 03.05.2022, veröffentlicht auf 
www.baindt.de unter öffentliche Bekanntmachung am 
06.05.2022 wird wie folgt geändert: 
1. Die Gebührenübersicht - Anlage Gebührenverzeichnis 

zur Friedhofssatzung erhält folgende neue Ziffer IV: 
 IV. Umsatzsteuer: 
Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festge-
legten Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnah-
men (Entgelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflich-
tig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils 
festgelegten Höhe. 
  

Artikel 3 
Änderung der Satzung der Gemeinde Baindt über die 

Erhebung von Gebühren für öffentliche Leistungen 
(Verwaltungsgebührensatzung) 

Die Verwaltungsgebührensatzung in der Fassung vom 
08.02.2011, zuletzt geändert am 11.01.2022, veröffentlicht 
auf www.baindt.de unter öffentliche Bekanntmachung 
am 14.01.2022 wird wie folgt geändert: 
1.1. Das Gebührenverzeichnis der Gemeinde Baindt (An-

lage zur Verwaltungsgebührensatzsatzung) erhält 
folgende neue Ziffer 22: 

22. Umsatzsteuer: 
Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festge-
legten Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnah-
men (Entgelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflich-
tig sind, tritt zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer 
(Mehrwertsteuer) in der im Umsatzsteuergesetz jeweils 
festgelegten Höhe. 
  

Artikel 4 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Im Übrigen 
bleiben die Bestimmungen der zu ändernden Satzungen 
unberührt. Für Entgelte, die bereits vor diesem Zeitpunkt 
entstanden und erst nach dem 31. Dezember 2022 zu 
entrichten sind, gelten für die Bemessung die Satzungs-
bestimmungen, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung ge-
golten haben 
  
TOP 16 Schließung des Wertstoffhofes im Oktober  
  
Kämmerer Abele teilt mit: 
Aufgrund der Bauarbeiten zur Erstellung eines Nahwär-
meanschlusses für das Feuerwehr- und Bauhofgebäude 
fallen die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes vom 30.09. 
bis voraussichtlich 21.10.2022 aus. 
Ein Betrieb des Wertstoffhofes kann in dieser Zeit auf-
grund Baustelle (Fahrwege), Sicherheit und der Sicherung 
von Feuerwehreinsätzen nicht gewährleistet werden. 
Der Betrieb des Wertstoffhofes kann von Ende Septem-
ber bis Ende Oktober aufgrund der Tiefbaumaßnahme 
nicht gewährleistet werden. Es stellt sich die Frage ob die 
Depotcontainer (Glas und Textilcontainer) in dieser Zeit 
verlagert werden sollen. Wir würden von einer Verlage-
rung (z. B. Parkplatz Festplatz, Schule) absehen und den 
Wertstoffhof schließen. Die Bevölkerung müsste Wert-

stoffe wie Glas und Textilien in den Nachbargemeinden 
oder zu einem späteren Zeitpunkt oder sofern möglich 
am Standort Rathaus entsorgen. 
Bezüglich der Leerung der Depotcontainer konnten Sie 
in der Presse entnehmen, dass Fahrer aufgrund der Ur-
laubszeit und krankheitsbedingt zur Zeit kaum vorhanden 
sind und es zu Leerungsdefiziten kommt. 
  
Es erging folgender 

Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die Schließung des Wertstoffho-
fes von Ende September bis Ende Oktober zur Kenntnis. 
  
TOP 17 Sachstandsbericht Asyl  
  
Kämmerer Abele teilt mit: 
Die Migrationslage nimmt derzeit in besorgniserregen-
der Weise zu. Der Zugang Geflüchteter aus der Ukraine 
hat sich innerhalb weniger Wochen mehr als verdoppelt. 
Die täglichen Zugänge nach Baden-Württemberg (BW) 
von Menschen aus der Ukraine lagen in KW 27 bei 113 Per-
sonen, in der KW 33 bei 233 Personen und in der KW 34 
bereits bei ca. 300 Personen. In diesem Jahr sind bereits 
130.000 Menschen nach BW gekommen, davon 115.000 
ukrainische Geflüchtete und 15.000 Asylsuchende anderer 
Nationalitäten. Das sind deutlich mehr als im Krisenjahr 
2015. Bei den Asylsuchenden war das erste Halbjahr 2022 
das zugangsstärkste seit 2016. 
Die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sind bereits 
jetzt, Wochen vor der erfahrungsgemäß zugangsstarken 
Herbstsaison, an ihrer Belastungsgrenze angekommen. 
Personen, welche jetzt in der vorläufigen Unterbringung 
sind bzw. dahin kommen, werden nach 6 Monaten an die 
Gemeinden verteilt. 
Die Zunahme liegt vermutlich an der Änderung der Zu-
weisungsstrategie des Bundes und einer gerechteren 
Verteilung auf die Bundesländer als bisher, vielleicht auch 
am nahenden Winter. 
Aufgrund des Quotenminus im Landkreis Ravensburg hat 
der Landkreis derzeit sehr hohe Zuweisungen, die aber 
nicht auf diesem Niveau bleiben. 
Der Landkreis muss sich jedoch auf eine Aufnahmever-
pflichtung von ca. 100 ukrainischen Flüchtlingen pro Wo-
che einstellen (Derzeitige Einschätzung des Amtes für 
Migration und Integration). 
Damit eine Anrechnung auf unsere Quote erfolgt, müssen 
die Flüchtlinge durch die jeweilige Ausländerbehörde (mit 
der bundesweiten Software FREE) registriert und dem zu-
ständigen RP gemeldet werden. Daher ist eine umgehen-
de Registrierung von Personen von größter Wichtigkeit. 
Das Hallenranking wird aufgrund der aktuellen Krisensi-
tuation scharf geschaltet. Die Mindestaufnahme von 100 
Personen muss gewährleistet sein, ebenso die Versorgung 
der Personen. Baindt rangiert aufgrund der Größenord-
nung (über 5.000 EW Gemeinde) weiter vorne, doch noch 
in zweiter Reihe. 
  
Folgende Maßnahmen sind derzeit am Laufen: 
Vollbelegung Container Friesenhäusler Str. 12 
Belegung des Containers Boschstraße 1/5 
Anfrage Stiftung St. Franziskus, ob im Konvent ein Stock 
belegt werden kann. 
Der ehemalige Kindergarten Regenbogen im Klosterhof 
5 sollte im Gegenzug auch für das Jahr 2022/2023 der 
Stiftung zugesichert werden. 
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-  Angebot an Landkreis von möglichen Standorten vor-
läufiger Unterkünfte (siehe Anlage) 

-  Standort - Friesenhäusler Str. 14 alternativ Am Um-
spannwerk 

-  Weiterer Aufruf bezüglich privater Wohnungen, Hallen 
auf der Gemarkung Baindt etc. 

Doch ungeachtet aller Bemühungen ist der Platzbedarf 
aktuell so groß, dass auch wenn alles gelänge, damit 
gerechnet werden muss, dass das Landratsamt auf die 
Sporthalle zurückgreift. 
  
Es erging folgender 

Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis. 
  
TOP 18 Anfragen und Verschiedenes  
  
a) Absperrung Klosterwiesenschule 
 Aus dem Gremium wurde die Frage gestellt, ob bei der 

Absperrung um die Klosterwiesenschule ein Durch-
gang möglich ist. Bauamtsleiterin Jeske erklärt, dass 
dies aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist. 

  
b) Parkplatz beim Feneberg 
 Aus dem Gremium wurde die Frage gestellt, wie die 

Nutzung für den Parkplatz beim Feneberg bei Ver-
einsfesten geregelt ist. Bürgermeisterin Rürup erklärt, 
dass dies bei der nächsten Vereinssitzung mit den 
Vereinen besprochen wird. Eine Anfrage bei Feneberg 
muss grundsätzlich frühzeitig erfolgen, damit keine 
Strafzettel verteilt werden. 

Vorankündigung  
Hauptprobe 
Am Samstag, den 05.11.2022 um 
13:30 Uhr findet die diesjährige 

Hauptprobe der Feuerwehr Baindt statt. Übungsobjekt 
ist die Zimmerei Konzett in Friesenhäusle. Ein Fahrzeug-
brand droht auf die Werkstatt überzugreifen. Die Einsatz-
kräfte der Feuerwehr Baindt inklusive der Drohnengruppe 
sowie die Helfer vor Ort stellen ihr Können unter Beweis. 
Auf zahlreiches Erscheinen der Baindter Bevölkerung 
freut sich ihre Feuerwehr Baindt. Die Jugendfeuerwehr 
verpflegt Sie wie gewohnt mit Getränken sowie Kaffee 
und Kuchen.
 

Notdienste

Fachärztlicher Notfalldienst 
Tel.: 116 117 
(kostenlose Rufnummer, ohne Vorwahl) 
  
Zahnärztlicher Notfalldienst 
Tel.: 01805 911-630 
  
Notfallpraxis Ravensburg 
Oberschwabenklinik - St. Elisabethen-Klinikum 
Elisabethenstr. 15, 88212 Ravensburg 
Öffnungszeiten 
Sa, So und an Feiertagen 08 - 19 Uhr 
  

Notfallpraxis Ravensburg (Kinder) 
Der Kinderärztliche Bereitschaftsdienst im Landkreis 
Ravensburg bleibt in der Notfallpraxis am St. Elisa-
bethen-Krankenhaus in Ravensburg. 
Eltern im Landkreis Ravensburg, die an den Wochen-
enden und Feiertagen einen Kinderarzt benötigen, kön-
nen sich weiterhin an die Kindernotfallpraxis am St-Elisa-
bethen-Krankenhaus in Ravensburg wenden. 
Die bereits vermeldete Änderung zum 01.07.2022, wo-
nach die Ärzte vorübergehend den Dienst in den eigenen 
Praxen anbieten, ist damit hinfällig geworden. „Wir sind 
froh, dass wir uns mit den Kinderärzten im Landkreis ei-
nigen konnten, und die Notfallpraxis weitergeführt wer-
den kann“, erläuterte der stv. Vorstandsvorsitzende der 
KVBW Dr. Johannes Fechner. 
  

Tierarzt
Samstag, 22. Oktober und Sonntag, 23. Oktober  
Tierklinik Dr. Ganal und Dr. Ewert, Tel.: (0751) 4 44 30  
- Telefonische Anmeldung erforderlich -

 

(Festnetz kostenfreie Rufnummer Tel.: 0800 00 22 833, 
Homepage: www.aponet.de) 
  
Samstag, 22. Oktober 
Müller´s Apotheke in Weingarten, Karlstraße 21, 
Tel.: (0751) 76 46 36 41 
  
Sonntag, 23. Oktober 
Apotheke in Oberzell, Josef-Strobel-Straße 13, 
Tel.: (0751) 6 78 96
  
Organisierte Nachbarschaftshilfe Baindt
Einsatzleitung: Frau Petra Maucher, Tel.: 62 10 98
  
Malteser Ravensburg-Weingarten
Hausnotruf und Mahlzeitendienst, Tel.: (07 51) 36 61 30

Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Ravensburg e.V. 
• Hausnotruf und Mobilruf 
• DRK-Service Zeit

  (Hauswirtschaftlicher Unterstützungsdienst) 
• Menüservice für Senioren 
• Wohnberatung 
• Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz 
• Notruf 112 - Rettungsdienst 
Tel.: 0751/ 56061-0, Fax: 0751/ 56061-49 
E-Mail: info@dkr-rv.de, Web: www.drk-rv.de

Hospizbewegung Weingarten ∙
Baienfurt ∙ Baindt ∙ Berg e.V.
Begleitung für schwerkranke und sterbende 
Menschen und ihre Angehörigen
Hospiz Ambulant, Vogteistr. 5, Weingarten

Telefon: 0751-180 56 382, Telefon: 0160- 96 20 72 77 
(u.U. Anrufbeantworter, es erfolgt ein Rückruf)
Ansprechpartnerin Dipl.-Päd. Dorothea Baur
Persönliche Sprechzeit: Montag 16-18 Uhr, Mittwoch 11-13 Uhr
Donnerstag 11-14 Uhr und nach Vereinbarung
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E-Mail: hospiz-weingarten@freenet.de
Homepage: www.hospizbewegung-weingarten.de
Spendenkonto: KSK Ravensburg 
IBAN: DE39 6505 0110 0086 1381 92

Störungs-Rufnummer Strom
Tel. 0800 3629-477 (kostenfrei)
Internet netze BW
https://www.netze-bw.de/kunden/netzkunden/service/
stoerungsmeldungen/index.html
Bei Störung der Gasversorgung
Telefon 0800/804-2000 
Wasserversorgung   Tel.: (0751) 40 00-919 
und nach Dienstschluss  Tel.: 0160 44 94 235

Hotline Müllentsorgerfirmen Veolia/
Hofmann Bad Waldsee 
(bei Fragen rund um die Leerung/Abfuhr)
Tel.: 0800/35 30 300

Hotline Landratsamt Ravensburg 
(allg. Fragen zum Thema Müll, Behältergemeinschaften etc.) 
Tel.: (0751) 85-23 45 

 

Ergänzende unabhängige 
Teilhabeberatung (EUTB) 
Ravensburg-Sigmaringen 

Beratung und Information zu Ansprüchen bei Teilhabeein-
schränkung durch chronische Erkrankung und Behinderung. 
Schubertstr. 1, 88214 Ravensburg - Telefon 0751 99923970 - 
E-Mail: info@eutb-rv-sig.de

Sozialstation St. Anna
- Pflegebereich Baienfurt – Baindt –
Marktplatz 4, 88255 Baienfurt, Tel. 
(0751) 4 67 96, E-Mail: sozialstation.

baienfurt@stiftung-liebenau.de
Lebensräume für Jung und Alt
Dorfplatz 2/1, 88255 Baindt, Tel. (07502) 92 16 50, 
E-Mail Baindt: lebensraum.baindt@stiftung-liebenau.de

   

  

 
Pflege, Betreuungsgruppen, 
Beratung, Essen auf Rädern in 
den Gemeinden Baienfurt, Baindt 
und Berg.  
Tel. 0751 36360-110 

Wohl-Fühl-Treff 
Betreuungsgruppe für dementiell erkrankte Menschen bzw. für 
Menschen die einfach nur Geselligkeit suchen.  
Jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr  
im Dietrich-Bonhoeffer-Saal.  
Ihre Ansprechpartnerin: Brigitte Löffler,

betreuung@sozialstation-schussental.de 
 

 

Maybachstr.1, Weingarten  

Gemeindeverwaltung Baindt
Telefon (07502) 9406- 0
Fax (07502) 9406-18
E-Mail info@baindt.de
Internet www.baindt.de

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag 8:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 8:00 - 13:00 Uhr 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 8:00 - 12:00 Uhr
Freitag 7:30 - 12:00 Uhr

Direktdurchwahlnummern
Bürgermeisterin Frau Rürup 9406-10
- Vorzimmer Frau Heine 9406-17
   Fax 9406-36
Amtsblatt Frau Ziegler 9406-16/-0
Bauamt - Bauamtsleiterin Frau Jeske 94 06-51
Bauamt - Ortsbaumeister Herr Roth 94 06-53
Bauamt Frau Scheid 94 06-54
Bauamt - Klimakoordinator Hr. Florian Sascha Roth 0157 80661690
  E-Mail: klima@b-gemeinden.de
Bürgertheke Frau Brei/Frau Senff 
  Passamt, An-/Abmeldung,  9406-12
  Führerschein, Fischerei   und 9406-13
Einwohnermeldeamt Herr Bautz 9406-14
Fundamt Frau Brei/Frau Senff 9406-12
Finanzverwaltung
- Kämmerer Herr Abele 9406-20
- Kasse Herr Müller 9406-22
- Kasse Frau Weber 9406-24
- Wasser, Grundsteuer Frau Stavarache 9406-21
- Hunde-/ Gewerbesteuer Frau Winkler 9406-23
Gewerbeamt Frau Brei/Frau Senff 9406-13
Hauptamt Herr Plangg 9406-11
- Kindergarten
- Ordnungsamt
- Asylbetreuung
Friedhofswesen Frau Heine 9406-17
Hallenbelegung SKH Frau Ziegler 9406-16/-0
Kindergartenabrechnung Frau Ziegler 9406-16/-0
Standesamt Frau Maurer 9406-40
Volkshochschule Frau Brei/Frau Senff 9406-13

Einrichtungen der Gemeinde
Bauhof Herr Mohring 912130
Feuerwehrhaus  912134 
Feuerwehrkommandant Herr Bucher 0151 58040840
Gemeindebücherei Frau Lins 94114-170
Schenk-Konrad-Halle  Herr Forderer 0152 25613911
   und 3373

Kindergärten 
- Sonne Mond und Sterne  94114-140
- St. Martin  2678 
- Waldorfkindergarten  3882 

Klosterwiesenschule
- Rektorin Frau Heberling 94114-132 
- Sekretariat  Frau Mohring 94114-133 
- Schulsozialarbeit Frau Nandi 94114 -172 
- Schulhausmeister Herr Tasyürek 0178 4052591 
- SBBZ Sehen Baindt  94190 

Pfarrämter 
- Katholisches Pfarramt  1349 
- Evangelisches Pfarramt  (0751) 43656 
- Kath. Gemeindehaus - Bischof-Sproll-Saal
 Anmeldung bei Fr. Moosherr (0751) 18089496 
   oder E-Mail: gudrun.moosherr@gmail.com

Polizei 
- Polizeirevier Weingarten  (0751) 803-6666 

Notrufe 
- Polizei  110 
- Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst 112 

Bitte achten Sie darauf,
dass Ihr Briefkasten

gut leserlich beschriftet ist
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Veranstaltungskalender
Ob die im Nachfolgenden aufgeführten Veranstaltun-
gen stattfinden, hängt von den dann geltenden Corona- 
Vorschriften ab. 

Oktober 
21.10. SV Baindt JHV Vereinsheim 
22.10. Wendelinusfest Sulpach 
26.10.	 Seniorentreff	 BSS	
29.10. Musikverein Musikanten-Bierprobe SKH 

November 
05.11. Feuerwehr Herbstübung 
06.11. Firmung Kirche Baindt 
08.11. Gemeinderatssitzung Rathaus 
26.11. Nikolausmarkt Dorfplatz
 

Kindergartenachrichten

Kindergarten St. Martin
„Bachputzede“ 
Einmal im Frühjahr und einmal im Herbst 
sammeln die Kindergartenkinder mit ih-
ren Erzieherinnen und Erzieher im Gebiet 
um das „Baindterbädle“ und am Sulz-

moosbach den Müll ein. 
Am 6. Oktober stand wieder im Wochenplan „Bachput-
zede“. 
Gegen 10 Uhr waren alle, Kinder und Erzieherinnen/ Er-
zieher bereit. Mit Arbeitshandschuhe und Mülltüten aus-
gestattet ging es Richtung Baindterbädle. 
In drei Gruppen verteilt, wird nach Müll gesucht und gleich 
in die vorhandenen Müllsäcke gesteckt. Alle Kinder such-
ten eifrig in Büschen, Hecken, unter Bänken und Tischen. 
Der gesammelte Müll wurde dann in eine der großen 
Mülltonnen am Grillplatz gesteckt. 
 An diesem Tag konnten wir eine positive Bilanz ziehen: 
seit vielen Jahren gab es noch nie so wenig Müll in der 
Natur wie dieses Jahr. Aussage der Kinder: „Die Leute 
haben wenig Müll weggeschmissen“!
 

Bücherei

Geänderte Öffnungszeiten in 
den Herbstferien 
Die Bücherei ist während der Herbstfe-
rien vom 31.10.22 bis zum 04.11.22 ge-
schlossen. 
Ab 7.11.22 kann die Bücherei zu den be-

kannten	Öffnungszeiten	in	der	roten,	alten	Turnhalle	be-
sucht werden. Nur die Räumlichkeiten haben sich geän-
dert , das Angebot an Medien ist nach wie vor, im vollen 
Umfang auszuleihen. 
Montags 15.00 16.00 Uhr 
Dienstags 16.00 – 18.00 Uhr 
Freitags 11.00 – 13.00 Uhr 
  

Dieses Jahr feiert das landes-
weite Literatur-Lese-Fest sein 
langjähriges Bestehen. Seit 25 
Jahren gibt es den Frederick 
Tag und seit vielen Jahren be-
teiligt sich die Bücherei daran, 
indem Autorenlesungen in den 
verschiedenen Klassenstufen 
stattfinden.	Die	Schüler	hören	
tolle Geschichten, lernen neue 
Bücher	kennen	und	können	den	

Autoren	Löcher	in	den	Bauch	fragen.	Es	ist	immer	wieder	
spannend für die Kinder zu erfahren wie lange es dauert, 
von der Idee bis zu einem fertigen Buch in der Hand. 
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Diese Jahr kommt TINO zu unseren Erstklässlern. Am 
Donnerstag den 20.10.22 stellt er eines seiner vielen Bü-
cher vor. 
Die Dritt- und Viertklässler haben im November eine Le-
sung bei dem Autoren Finn-Ole Heinrich und die Zweit-
klässler bekommen im Dezember Besuch von Frau Mi-
chaela Hanauer. 
Es ist schön, wenn trotz der unschönen Zeit, die Autoren-
lesungen wieder stattfinden können.
 

Zur Information

Stiftung Liebenau 
Gastfamilien gesucht! 
Haben Sie ein Zimmer oder eine kleine Wohnung frei? 
Haben Sie Freude am Umgang mit Menschen, und kön-
nen Sie sich vorstellen, eine erwachsene Person bei sich 
aufzunehmen und im Alltag zu begleiten? 
Wir suchen im Landkreis Ravensburg engagierte Fa-
milien, Lebensgemeinschaften oder Einzelpersonen für 
Erwachsene, die eine Behinderung haben. Sie erhalten 
dauerhafte Begleitung und Unterstützung durch unseren 
Fachdienst sowie ein angemessenes Betreuungsentgelt. 
  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
Stiftung Liebenau, Betreutes Wohnen in Familien (BWF), 
Friedhofstraße 11, 88212 Ravensburg, Telefon: 0751 977123-0,  
bwf-ravensburg@stiftung-liebenau.de, 
www.stiftung-liebenau.de/gastfamilie
 
Gewalt beenden – Vertrauen schaffen 
Ein Kraft.akt für verbesserten Opferschutz 
Jede vierte Frau erlebt zumindest einmal in ihrem Leben 
Gewalt in ihrer Partnerschaft. 2021 wurde die Polizei im 
Landkreis Ravensburg zu 259 Fällen Häuslicher Gewalt 
gerufen. In 80 % der Fälle sind die Gewaltausübenden 
Männer. Immer leidet in solchen Fällen die gesamte Fa-
milie – besonders die Kinder, auch dann, wenn sie nicht 
unmittelbar Opfer der Gewalt werden. 
Der Landkreis finanziert daher seit 2021 mit kraft.akt ein 
Sozialtraining für gewaltausübende Männer, das in Ko-
operation der Diakonie und der Caritas vorrangig mit dem 
Ziel eines verbesserten Opferschutzes durchgeführt wird. 
Unter dem Motto ‚Gewalt beenden – Vertrauen schaffen‘ 
setzen sich die Teilnehmer nach einer Vorbereitungspha-
se mit drei bis fünf Einzelterminen in zwanzig Gruppen-
sitzungen mit unterschiedlichen Formen von Gewalt und 
ihrer konkreten eigenen Gewaltausübung auseinander. 
In einer von Respekt geprägten Atmosphäre gelingt es 
den Teilnehmenden im gegenseitigen Austausch, eigene 
destruktive Verhaltensmuster zu erkennen und die Ver-
antwortung für ihr Handeln und die Effekte ihrer Gewal-
tausübung verbessert zu übernehmen. Sie setzen sich mit 
ihrer Rolle als Männer und Väter auseinander und üben 
sich in einer Verbesserung ihrer Selbstachtsamkeit und 
ihrer Konfliktfähigkeit, mit dem Ziel, gewaltfreie Formen 
der Selbstvertretung in ihren Paarbeziehungen und im 
Umgang mit ihren Kindern zu finden. 
Die Gruppen werden im Wechsel in Wangen und in Ra-
vensburg durchgeführt. Bislang sind die Ergebnisse des 

Sozialtrainings ermutigend. So gaben die Männer an, von 
den Gruppen deutlich profitiert zu haben. ‚Ich habe Stra-
tegien erlernt, wie ich mir zur Not anders helfen kann‘ 
oder ‚Mir wird der Austausch mit den anderen Betroffenen 
sehr fehlen‘, waren etwa Rückmeldungen von bisherigen 
Teilnehmern. 

 

  

 

 
 

Am 12. Oktober unterschreiben das 
Polizeipräsidium Ravensburg  
(s. Foto anbei, Polizeipräsident Uwe 
Stürmer) zusammen mit Frauen 
und Kinder in Not e.V. und den Trä-
gern von kraft.akt eine Kooperati-
onsvereinbarung. Diese regelt die 
Zusammenarbeit, die Verweisun-
gen und schafft damit einen Qua-
litätsstandard, der sowohl den be-
troffenen Frauen als auch den 

Kindern zugutekommt. Am 12. Oktober wurde die sog. 
Istanbul-Konvention in Deutschland ratifiziert: und damit 
eine verbindliche Form zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. 
Ein neues Sozialtraining startet zum 24. November in 
Ravensburg. Interessenten sind herzlich eingeladen. 
Kontakt über die Caritas, Tel: 0751 35 901 50 unter den 
Stichwort „kraft.akt“ 
Mehr Informationen über unsere Homepage 
www.diakonie-oab.de
 
Verbraucherzentrale  
Baden-Württemberg e. V.  
Aufpassen bei Bestellungen von Pellets und Brennholz! 
Verbraucherzentrale erhält vermehrt Beschwerden über 
Fake Shops, die Abzocke mit Pellets & Co. betreiben. 
Mit den enormen Preissteigerungen für Energie sind 
auch die Kosten für Pellets und Scheitholz zum Heizen 
in die Höhe geschossen. Unseriöse Anbieter nutzen 
die angespannte Marktsituationen aus, um Verbrau-
cher:innen in Online-Fakeshops abzuzocken. Die Ver-
braucherzentrale bekommt vermehrt Beschwerden 
darüber – und gibt Tipps, wie Verbraucher:innen Fake 
Shops erkennen können. 
Die Masche ist nicht neu: Fake Shops locken online mit 
begehrten Produkten zu sehr niedrigen Preisen, verlan-
gen Vorkasse, aber liefern dann die Ware nicht. Verbrau-
cher:innen haben es oft schwer, an ihr bereits bezahltes 
Geld zu gelangen, da die Abzocker schwer zu fassen 
sind. Im aktuellen Fall berät die Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg vermehrt Verbraucher:innen, die in 
gefakten Onlineshops, auf der Suche nach günstigen Pel-
lets- oder anderen Brennmaterialien in die Fakeshop-Falle 
getreten sind. Auch sie haben per Vorkasse bezahlt, die 
Ware aber leider nie erhalten. 
So erkennen Sie Fake Shops 
Ist das Geld einmal per Vorkasse überwiesen, ist es meis-
tens schwierig, das Geld von einem Fakeshop wieder zu-
rückzubekommen. „Betroffene können zwar versuchen, 
ihre Bank zu kontaktieren, um die Zahlung zu stoppen. 
Das ist teilweise aber schon nach ein paar Sekunden 
nicht mehr möglich. Zahlungsdienstleister, die einen Käu-
ferschutz anbieten sind da Erfolgsversprechender, aber 
auch bei einem Lastschriftverfahren haben sie bis zu acht 
Wochen nach Einzug Zeit, um die Zahlung rückgängig 
zu machen“, sagt Matthias Bauer, Abteilungsleiter für 
Bauen, Wohnen, Energie bei der Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg.  Fortsetzung auf Seite 19
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 Tim Bartels (Umweltbriefe)                                                                                                                                                             
 

Wärmepumpe 

Ökoheizung vor der Tür 
Ratgeber Wärmepumpe: 

 
Expertensuche. Der erste Schritt zur 

Wärmepumpe  ist  eine  Energiebera- 
tung. Die Gretchenfrage lautet: Funktioniert 

Ist die Wärmepumpe das E-Auto un- 
ter den Heizungen? „Nun, beide sind 
elektrisch geführt“, zählt Bundeskli- 
maschutzminister Robert Habeck 
eine von zwei Gemeinsam- 
keiten auf. Die andere: 
Millionen dieser bei- 
den „Stromverhei- 
zer“ sollen gekauft 
und genutzt wer- 
den. Sie sind Hoff- 
nungsträger für 
den Klimaschutz. 
Was also kann eine 
Wärmepumpe? Und 
wo lässt sie sich sinn- 
voll einsetzen? 

 
Die Funktionsweise wird gern 
erklärt mit dem Prinzip des Kühl- 
schranks, der aus seinem Innenraum Wärme 
entzieht und diese über Blechlamellen auf 
der Rückseite rauspustet. Was da im Kühl- 
schrank arbeitet, ist nichts anderes als eine 
Wärmepumpe. Im Fall der Heizung ist es 
ein Heizkreislauf mit einem Kältemittel, das 
als Flüssigkeit oder Gas draußen Wärme aus 
der Luft oder im Erdreich aufnimmt. Dieses 
Kältemittel wird dann warm und schließ- 
lich verdichtet. Entscheidend ist, dass dafür 
Strom benötigt wird, der den Kompressor in 
Gang setzt. Dabei wird das Kältemittel noch 
wärmer. Die Wärme wird dann wieder ab- 
gegeben, wenn es Richtung Heizkörper geht 
oder zum Warmwasserspeicher.

Eine Wärmepumpe arbeitet viel effizienter 
als eine Öl- oder Gasheizung (s. Kasten). 
Und ist klimaschonend, wenn der dafür be- 
nötigte Strom aus erneuerbaren Quel- 

len stammt. Aber gilt dieser Ef- 
fizienzgewinn auch für ältere 

Gebäude, Baujahr 1973 
oder gar 1937? Oft noch 

hört man   das   Argu- 
ment, solch Bestand 

benötige zu hohe 
Heizkreisvorlauftem- 
peraturen, die extrem 

viel Strom fressen. 
Also Effizienz dahin? 

Stimmt nicht, sagt Wis- 
senschaftler Marek Miara 

vom Fraunhofer Institut für 
Solare Energiesysteme (ISE): 

„Pauschal kann man sagen, dass 
Standard-Wärmepumpen ohne Probleme 
eine Vorlauftemperatur von 55 °C bis 60 °C 
erreichen können.“ Auch an sehr kalten Ta- 
gen. Und das reiche aus, um eine angenehme 
Raumwärme zu gewährleisten. Selbst in nicht 
oder nur teils sanierten Häusern, berichtet 
Miara, arbeiteten Wärmepumpen „ähnlich 
effizient und erfolgreich wie in Neubauten“. 

Jetzt braucht man noch einen Stellplatz, 
zumeist vorm Haus oder im Garten, wo 
der Wärmetauscher stehen kann. Im Fall 
der Luftwärmepumpe ist das eine Art kühl- 
schrankgroßer Ventilator, der die Luft an- 
saugt – allerdings nicht ganz lautlos. In Län- 
dern wie NRW muss man einen pauschalen

sie auch in meinem Haus? Gefolgt von Fra- 
gen nach Preis und Wirtschaftlichkeit. Ex- 
perten, hoffentlich auch in Ihrer Nähe, fin- 
den Sie hier: https://www.waermepumpe. 
de/fachpartnersuche/ – Die Deutsche Ener- 
gie-agentur betreut eine Plattform/Liste der 
Energieeffizienzexperten mit Suchfunktion: 
https://www.energie-effizienz-experten.de/ 

 
Gute Dämmung ist von Vorteil. Eine 
Wärmepumpe kann nur hocheffizient 

Wärme erzeugen, wenn das Haus gut ge- 
dämmt ist. Andernfalls würden diese Hoff- 

nungsträger für klimafreundliches Heizen 
unnötig viel Strom verbrauchen. Es wäre 
also mit dem Energieberater zu klären, ob 

man vorm Einbau der Wärmepumpe die 
Gebäudehülle oder Geschossdecke noch 

dämmen oder Fenster austauschen sollte. 
 

Sich selbst informieren. Auch unter      
den Energieberatenden besteht ein Be- 

darf nach herstellerunabhängigen Informati- 
onen. Um denen die richtigen Fragen zu stel- 
len, kann es sinnvoll sein, selbst alles zu lesen, 
was das Internet zu bieten hat, sich z.B. durch 
die Seiten des Umweltbundesamts (https:// 

www.umweltbundesamt.de/umwelttipps- 
fuer-den-alltag/heizen-bauen/waermepum- 
pe) und des Fraunhofer-Instituts für Solare 
Energiesysteme ISE zu klicken (https://blog. 
innovation4e.de/2021/02/10/waermepum- 
pen-im-bestand-eine-serie-in-12-folgen/) so- 
wie Info-Veranstaltungen zu besuchen. 

        Mindestabstand von 3 m zum Nachbarn 
einhalten, um die die immissionsschutzrecht- 
liche Lärmanforderung zu erfüllen. Doch das 
ist in Reihenmittelhäusern oft unmöglich. 

Zumindest im Neubau aber hat sich diese 
alternative Heizungsform bereits durchge- 
setzt. So sind 2021 schon 50,6 Prozent aller 
neuen Wohngebäude mit Wärmepumpen als 
Primärwärmequelle ausgestattet worden und 
damit erstmals in einem Jahr die Mehrheit 
aller neuen Wohnhäuser. Doch insgesamt 
nutzen nicht mal drei Prozent der deutschen 
Haushalte diese Wärmequelle. Die Zahl der 
jährlich installierten Geräte betrug im Jahr 
2021 rund 154 000, das waren 30 Prozent 
mehr als im Jahr davor. Klingt nach viel, ist 
aber noch viel zu wenig. Denn geht es nach 
Robert Habeck, sollen ja bis 2030 sechs Mil- 
lionen Wärmepumpen im Land laufen. (tb) 
Dass Wärmepumpen auch in Altbauten 

funktionieren können, davon erzählt die zwölfteilige 
Blogserie des Fraunhofer ISE: https://blog. 
innovation4e.de/2021/02/10/waermepumpen-im- 
bestand-eine-serie-in-12-folgen/ 

Mehrere Angebote einholen. Las- 
sen Sie sich in Angeboten die Energie- 

verbrauchskennzeichnung, die auf die ge- 
forderte Effizienz hinweist, samt der Pflicht- 
Produktinformation vorlegen. Bevorzugen 
Sie zertifizierte Unternehmen, z.B. mit dem 
Gütezeichen „Fachbetrieb Wärmepumpe“ 
nach VDI 4645 für Installationsfirmen oder 
Zertifizierung nach DVGW W120 für Erd- 

sonden-Bohrunternehmen. Die Wärme- 
pumpe sollte möglichst einfach sein, denn: je 
komplexer die Anlage desto fehleranfälliger. 

 
Förderung. Da Wärmepumpen erneu- 
erbare Energien nutzen und als klima- 

freundlich und effizient gelten, sind sie 
förderfähig (https://www.energiewechsel.de/ 

KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/beg.html): 
Wärmepumpen werden aktuell mit 35 Pro 

zent der Kosten bezuschusst (zusätzlich fünf 
Prozent, wenn als Wärmequelle Wasser, 
Erdreich oder Abwasser erschlossen wird). 
https://www.waermepumpe.de/ 

 

Effizienz der Wärmepumpe 
Als wichtigster Indikator für den 
Wirkungsgrad von Wärmepumpen (WP) 
gilt die Jahresarbeitszahl, kurz JAZ. 

 
Die JAZ ist definiert als das Verhältnis von 

jährlich erzeugter Wärmemenge zum 
notwendigen Stromeinsatz und wird als 
Quotient aus beiden Größen dargestellt. 

 
Beispiel: Wenn eine WP 4000 kWh Strom 

benötigt, um 16000 kWh Heizenergie zu 
produzieren, beträgt die JAZ: 16000: 4000 = 4. 
Es wird also vier Mal mehr Wärme hergestellt 
als Strom verbraucht. 

Je höher die JAZ, desto effizienter ist das 
Heizsystem. Sinnvoll ist die WP erst ab einer 
JAZ von 3. Darunter ist die Anlage eher ein 
Energieverschwender. Ideal seien Werte von 
4,0 oder höher, sagt das Umweltbundesamt. 
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Damit Verbraucher:innen gar nicht erst in unangenehme 
Situationen mit Fakeshops geraten, rät die Verbraucher-
zentrale auf folgende „Warnsignale“ zu achten, um Ab-
zocke zu vermeiden: 
•	 Auffällige	Internetadressen: 
 Pellets im „Möbel Shop“? Wenn der Geschäftsname 

nicht zum angepriesenen Produkt passt, ist Skepsis 
angesagt. Auch Schreibfehler sind immer Anzeichen 
zu besonderer Vorsicht. 

•	 Nur	eine	Zahlungsweise: 
 Vorsicht bei ausländischen IBAN-Kontoverbindungen. 

Die uns bekannten Fälle weisen ein französisches Kon-
to auf. Schauen Sie immer, ob es mehrere Bezahlwe-
ge gibt. Verbleibt bei der eigentlichen Bestellung nur 
noch die Vorkasse, dann Hände weg! Händler haben 
bis zum Bestellbutton mindestens zwei Zahlungswege 
vorzuhalten. 

•	 „Gütesiegel“: 
 Gerade Fake Shops verwenden erfundene Gütesiegel 

ohne jeglichen Wert. Zum Teil bilden sie echte Güte-
siegel ab, ohne dass sie das entsprechende Zertifikat 
besitzen. Sind Siegel nicht mit dem Siegel-Betreiber 
verlinkt, gilt: Hände weg! 

•	 Impressum	und	AGB: 
 Ein Blick in die AGB (Allgemeine Geschäftsbedingun-

gen) und das Impressum ist immer hilfreich: Fehlt das 
Impressum, ist das immer ein starkes Indiz, dass ein 
unseriöses Unternehmen dahintersteckt. 

Mehr Informationen zum Thema Fakeshops finden Ver-
braucher:innen hier auf der Internetseite der Verbrau-
cherzentrale – hier stellt sie auch einen „Fakeshopfinder“ 
zur Verfügung, mit dem Verbraucher:innen einfach und 
kostenlos rausfinden können, ob ein Shop seriös ist. 
Bitte beachten Sie, dass die Meldung den Stand der Dinge 
zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wiedergibt.
 

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde St. Johannes Baptist Baindt
Kath. Pfarramt • 88255 Baindt • Thumbstraße 55

22.	Oktober	–	
30.	Oktober	2022

Gedanken	zur	Woche 
In dir muss brennen, 
was du in anderen entzünden willst. 
Aurelius Augustinus 
  
Samstag,	22.	Oktober  
10.30 Uhr Baindt	–	 Sulpacher Kirbe, Eucharistiefeier mit 

Wendelinusfest 
	 Ministranten:	 Sulpacher Ministranten 
 († Eugen Haug, Maria und Bernhard Henzler, 

Theresia und Baptist Elbs, Eugen und Anton 
Elbs, Johann Germann, Kurt Elbs)  

14.00 Uhr Baindt – Andacht in der Kapelle in Sulpach  
Sonntag,	23.	Oktober	–	30.	Sonntag	im	Jahreskreis	  
10.00 Uhr Baienfurt	–	 Gottesdienst für den Augenblick ist 

der Gottesdienst in der Gegenwart – Eucharis-
tiefeier der Selbsthilfegruppe „Sternschnuppe“ 

 • Missio Kollekte -  
11.15 Uhr Baienfurt	–	 Taufe von Luisa und Silas  
19.00 Uhr Baindt	–	 Night n´pray für die Firmlinge in der 

Kirche 
Dienstag,	25.	Oktober  
07.50 Uhr Baindt	–	 Schülergottesdienst  
Mittwoch,	26.	Oktober  
09.00 Uhr Baienfurt	– Eucharistiefeier  
19.00 Uhr Baienfurt	–	 Eucharistische Anbetung  
19.00 Uhr Schachen	–	 Eucharistiefeier 
 († Franz Kränkle, Maria, Baltasar und Werner 

Waller, Elisabeth Davis, Klara und Gebhard 
Sonntag) 

20.00 Uhr Baindt	– Elternabend Erstkommunion im Bi-
schof Sproll Saal  

Donnerstag,	27.	Oktober  
07.45 Uhr Baienfurt	 – Schülergottesdienst  
Freitag,	28.	Oktober  
08.30 Uhr Baindt	–	Rosenkranz  
09.00 Uhr Baindt	–	Eucharistiefeier  
Samstag,	29.	Oktober  
17.00 Uhr Baienfurt	–	 Taufe von Matteo  
18.30 Uhr Baienfurt	– Eucharistiefeier mit der Feuerwehr 

Baienfurt und dem Feuerwehrchor  
Sonntag,	30.	Oktober	–	31.	Sonntag	im	Jahrkreis	–	Ende	

der	Sommerzeit  
10.00 Uhr Baindt	–	 Eucharistiefeier 
 Ministranten: Felix Haller, Tobias Schnez, Be-

nedikt Heilig, Ricco Haller, Anton Pink, Marian 
Schäfer, Robin Schnez, Marlene Stör, Benjamin 
Zentner, Johanna Zentner 

 († Anna Halder, Anna und Johann Bergen, 
Lucia Fischer, Anni und Eugen Maier, Josef 
Gresser, Hermann Heidt, Pia und Georg Späth, 
Margarete und Albert Vollmer, Jahrtag: Eugen 
Halder, Bischof Dr. Carl Joseph Leiprecht)  

11.15 Uhr Baindt	–	 Taufe von Jakob  
  
Corona-Beschränkungen	aufgehoben 
Es gelten daher in der vorderen Hälfte unserer Kirche 
weder Abstandsregeln noch Maskenpflicht. Im hinteren 
Drittel halten wir dagegen an der alten Ordnung fest mit 
der Bitte die markierten Plätzen zu benutzen und eine 
Maske zu tragen. 
  
Rosenkranzgebete	im	Oktober 
Im Oktober laden wir ganz herzlich ein zum Rosenkranz-
gebet jeden Freitag um 8.30 Uhr vor dem Gottesdienst. 
  
Sprechzeiten	Pfarrer	Bernhard	Staudacher 
Nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 912623) 
Thumbstraße 55, Baindt 
E-Mail-Adresse: bernhard-staudacher@gmx.de 
 
Sprechzeiten	Gemeindereferentin	Silvia	Lehmann 
Nach telefonischer Vereinbarung 
Büro: Kirchstraße 8, Baienfurt Tel. 0751 / 5576199, 
(Tel. privat 943630) 
E-Mail-Adresse: Silvia.Lehmann@drs.de 
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Sprechzeiten Gemeindereferentin Regina Willmes  
Nach telefonischer Vereinbarung 
Büro: Kirchstraße 8, Baienfurt Tel. 0751 / 56969624 
E-Mail-Adresse: Regina.Willmes@drs.de 
 
Gemeindehaus St. Martin / Bischof-Sproll-Saal:  
Belegung und Reservierung 
Frau Gudrun Moosherr Tel. 0751-18089496 
E-Mail: gudrun.moosherr@gmail.com 
 
Katholische Kirchenpflege Baindt: 
Frau Lucy Schellhorn (Kirchenpflegerin) 
Bankverbindung: KSK Ravensburg 
IBAN DE 4365 0501 1000 7940 0985 BIC SOLADES1RVB 

Kath. Pfarramt St. Johannes Baptist 
Thumbstr.  55, 88255 Baindt 
Pfarramtssekretärin Frau Christiane Lott  
Telefon 07502 – 1349 
Telefax 07502 – 7452 
  
Stjohannesbaptist.baindt@drs.de 
www.katholisch-baienfurt-baindt.de 
  
Öffnungszeiten   
Dienstag 09.30 Uhr – 11.30 Uhr  
Donnerstag 15.00 Uhr – 18.00 Uhr  
Freitag 09.30 Uhr –  1 1 .30 Uhr  
  
Kath. Pfarramt Mariä Himmelfahrt 
Kirchstraße 8, 88255 Baienfurt 
Telefon 0751 - 43633  
Telefax 0751 - 58812 
kathpfarramt.baienfurt@drs.de 

  
Hl.-Leiber-Fest 
Anders – aber großartig! 
Der Chor und die Musiker waren glänzend aufgelegt und 
das Dirigat von Rainer Strobel lies die Messe von Eberling 
zu einem bewegenden Ereignis werden. 
Ganz ohne barocke Accessoires dafür mit einem musika-
lischen Dank und, ich hoffe, ansprechende Predigt; war 
für alle ein Fest. 
Pfarrer Bernhard Staudacher
 

Einladung Seniorentreff 
Wir feiern am Mittwoch, 26. Okto-
ber 2022 um 14.00 Uhr Erntedank 
im Bischof-Sproll-Saal und laden 
Sie dazu herzlich ein. 

Das Erntedankfest erinnert uns daran, dass die Arbeit un-
serer Bauern auf dem Acker, die Arbeit im Garten oder im 
Gewächshaus nicht selbstverständlich Früchte trägt. Mit 
dem Erntedankfest wollen wir dem Herrgott danken für 
die reichen Felder und Wälder die wir haben, es bedeutet 
aber auch die Wertschätzung für Lebensmittel und für ge-
nussvolles Essen. Herr Pfarrer Staudacher wird uns über 
den Ursprung und die Bedeutung des Erntedankfestes 
bei uns in Württemberg erzählen. 
Eine große Freude möchte Ihnen anschließend der Kin-
derchor Baindt mit einigen Liedern bereiten. 
Wir freuen uns auf Sie und grüßen Sie herzlich 
Ihr Seniorenteam
 

ÖKUMENE
– gemeinsam als Christen

Einladung zur Taizéandacht in Baindt 
Wir laden Sie alle recht herzlich ein zu 
unserer ökumenischen Taizéandacht am 
23. Oktober 2022 um 19.00 Uhr in den 
Dietrich-Bonhoeffer-Saal in Baindt. 
Wir laden Sie herzlich ein und würden 
uns über Ihren Besuch sehr freuen.

Evangelische 
Kirchengemeinde
Baienfurt-Baindt

 

 
Tel.: 0751/43656, Fax: 0751/ 43941; 

E-Mail-Adresse: pfarramt.baienfurt@elkw.de 
Homepage: 

www.evangelisch-baienfurt-baindt.de 
Pfarrbüro: Öschweg 32, Baienfurt, 

Tel.: 0751/ 43656 

Pfarrer M. Schöberl

Öffnungszeiten Di 7.00 - 9.00 + 13.00 - 15.00, Do 10.00 - 13.00 Uhr
 

Wochenspruch: Heile du mich, HERR, so werde ich heil; 
hilf du mir, so ist mir geholfen.  Jer 17,14 
 
Sonntag, 23. Oktober  19. Sonntag nach Trinitatis 
10.30 Uhr Baienfurt Gottesdienst mit Kindergarten 
10.30 Uhr Baienfurt  Kinderkirche im Ev. Gemeinde-

haus 
  
Montag, 24. Oktober 
20.00 Uhr Baienfurt  Kirchenchorprobe im Ev. Gemein-

dehaus 
  
Mittwoch, 26. Oktober 
15.30 - Baienfurt Konfi-Unterricht
17.00 Uhr  im Ev. Gemeindehaus 
  
Sonntag, 30. Oktober  20. Sonntag nach Trinitatis 
10.30 Uhr Baienfurt Gottesdienst 
  
Montag, 31. Oktober  Reformationstag 
19.00 Uhr Baienfurt Gottesdienst mit Abendmahl in 
der Ev. Kirche 

 
 

 

 
 

 

Gedanken zum Wochenspruch 
Heil und Heilung 
Es gilt als bewiesen, dass Christen gesün-
der sind als andere Menschen. Sie haben 
weniger psychischen Stress, heißt es, und 
bessere Wege der Verarbeitung. 

Und trotzdem sind auch Christen nicht vor Krankheit ge-
feit. Seelische Belastungen können krank machen. Sehr 
sensibel reagiert unser Organismus auf unsere inneren 
Nöte. Der 19. Sonntag nach Trinitatis schafft einen Zu-
sammenhang zwischen seelischer Entlastung und kör-
perlicher Heilung. Gottes immer neue Zuwendung ist es, 
die den Menschen gesund macht. Jesus vergibt einem 



Nummer 42 Amtsblatt der Gemeinde Baindt Seite 21

Gelähmten seine Sünden, bevor er ihn heilt. So sollen 
auch christliche Gemeinden für Kranke beten und Sünden 
vergeben. „Willst du gesund werden?“ Diese nur schein-
bar absurde Frage trifft. Ist es nicht leichter, im Alten zu 
verharren? Bin ich bereit, mich von Gott anrühren zu las-
sen – wenn ich dabei mein Leben ändern und ein neuer 
Mensch werden muss? 
Text von der Hompage: www.kirchenjahr-evangelisch.de 
  

--------------------
 

 
  

 
 
 
     
 

 
  

 
 

   
          
   
 

 

 

 
  

  

 

  

 
 

 
 

 

  
 

 

Gottesdienst für Zuhause 
Unsere Gottesdienste aus der Kirche können 
in Echtzeit von zu Hause aus mitgefeiert wer-
den. Den jeweiligen Link dazu finden Sie auf 
unserer Homepage www.evangelisch-baien-

furt-baindt.de. Der Gottesdienst bleibt dann für 72 Stun-
den über unseren YouTube- Kanal abrufbar.
 

-------------------- 
Der Kreative Montag bietet an 
Anmeldungen bitte immer bis spä-
testens 4 Tage vor dem Termin 

Helga Kaminski Petra Neumann-Sprink 
Tel. : 07502-4103 Tel. : 0751-52501    
b.h.kaminski@gmx.de p.neumann.sprink@gmx.de   
   
24.10. Linde Gerster: „Dies ist ein Herbsttag, wie ich kei-
nen sah....“: lockeres Zeichnen mit Ölkreiden 
31.10. Irmgard Schwarzat:  „Individuelle Trauerkarten mit 
persönlichem Sinnspruch“ neue Kreationen 
  
Kreativer Montag im Dietrich-Bonhoeffer-Saal in 
Baindt, Dorfplatz 2/1 
Wir beginnen – wenn nichts anderes angegeben ist – um 
8.30 Uhr, Ende gegen 11.30 Uhr. 
Der Kostenbeitrag beträgt in der Regel € 5,50; Material 
nach Verbrauch
 

Ein Beispiel für lockere Ölkreidenzeichnung 
von Petra Neumann-Sprink

Christliche Brüdergemeinde 
Baienfurt (Baptisten) e.V.
Baindter Str. 11, 88255 Baienfurt
Homepage: www.baptisten-baienfurt.de
E-Mail: info@baptisten-baienfurt.de

Unsere Gottesdienste sind offen für Besucher und finden 
sonntags um 10 Uhr  statt. Die regelmäßigen Veranstal-
tungen als auch die Gottesdienste finden unter Einhaltung 
der aktuell geltenden Hygieneauflagen statt. 

Weitere Veranstaltungen werden auf der Homepage der 
Brüdergemeinde angekündigt. 
 
 

Vereinsnachrichten

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
Freitag, 21.10.2022 um 20:00 Uhr im SVB-Vereinsraum 
Der Sportverein Baindt 1959 e.V. führt seine alljährliche 
Jahreshauptversammlung durch. Hierzu sind alle Mitglie-
der, Freunde und Gönner des SV Baindt recht herzlich 
eingeladen. Die Veranstaltung findet statt am 

Freitag, den 21.10.2022 
um 20:00 Uhr 

im SVB-Vereinsraum, Boschstr. 1/3 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Totenehrung 
2. Geschäftsbericht des Vorsitzenden 
3. Bericht des Kassierers 
4. Bericht der Kassenprüfer 
5. Berichte der Abteilungen: 
 • Alpin-Team 
 • Orientierungslauf 
 • Tischtennis 
 • Turnen 
 • Fußball 
6. Entlastung des Vorstandes 
7. Wahlen 
 • Frauenvertreterin 
 • Jugendvertreterin 
 • Kassenprüfer/in 
8. Beschlussfassung über Anträge 
9. Aussprache 
Anträge zur Tagesordnung müssen schriftlich, spätes-
tens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung, beim stell-
vertretenden Vorsitzenden Ralf Mischkowski, Dieselstr. 
15, 88255 Baindt, E-Mail: celia.mischkowski@svbaindt.de 
eingereicht werden. 
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen zur Jah-
reshauptversammlung des SV Baindt 1959 e.V. 
Ralf Mischkowski, 
stellvertretender Vorsitzender SV Baindt 1959 e. V. 
 

Juniorinnenfußball 
B-Juniorinnen 
TSV Gomaringen : SV Baindt 
(SGM Baindt-Fronreute-Bergatreute) 1:2 
Nach der unnötigen Niederlage in der Vor-

woche, wollten wir uns diesmal unbedingt belohnen, doch 
bereits in der dritten Minute kam Gomaringen in Straf-
raumnähe zum Abschluss, der abgefälscht wurde und 
plötzlich im Netz zappelte. Wir ließen uns aber nicht be-
irren, verlagerten fortan das Spiel in des Gegners Hälfte 
und ließen keine weitere Torchance des Gegners mehr zu. 
Immer wieder waren es die Eiberle-Schwestern, die den 
Ball nach vorne trieben und nach tollem Assist von Jana 
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auf Stella, erzielte Stella mit schönem Schuss ins lange 
Eck den Ausgleich. Wir erarbeiteten uns weitere Chan-
cen und nach einem Lattenkracher von Jana, schickte 
Hedda Jana mit einem Pass in die Tiefe auf die Reise, 
die allen davonlief und den Ball cool im Tor versenkte – 
Spiel gedreht.
Nach der Pause kam Gomaringen mit deutlich mehr Ag-
gressivität zurück, so dass wir unseren Faden etwas ver-
loren, doch unsere starke Abwehr um die Innenverteidi-
gerinnen Scarlett und Lorena, fingen alles ab. Wir kamen 
nun zwar nur noch selten, dann aber gefährlich vors Tor. 
Letztlich hatten wir noch zwei Lattentreffer von Sophia 
und zwei knapp vergebene Großchancen von Amelie, die 
das Ergebnis durchaus noch deutlicher hätten ausfallen 
lassen können. Insgesamt wieder eine klasse Leistung, mit 
der wir in der Liga weiter oben mithalten können sollten. 
Es spielten: Tabea Lins (T), Viviane Wertmann, Scarlett Po-
grzeba, Lorena Buerck, Julie Acker, Laura Schaz, Martha 
Stöhr, Mona Eiberle, Hedda Said, Jana Eiberle, Julia Eber-
len, Marie Armenat, Sophia Schairer, Amelie Gessler, Stel-
la Schmid 
  
C-Juniorinnen 
SGM MBK - SGM Baindt/Blitzenr/Fronh 2:3 
Beim verschobenen Auswärtsspiel in Meckenbeuren fuh-
ren unsere C-Mädels den verdienten ersten Saisonsieg 
ein. Das Spiel begann jedoch direkt unglücklich mit dem 
ersten Torschuss der Jungs, bei dem Torspielerin Carla 
unglücklich wegrutschte und den Ball nicht mehr erreich-
te. Unsere Mädels antworteten mit einem tollen Spielzug 
über Ersatzspielführerin Vivi. Ihre Hereingabe traf Sophie 
nicht richtig und landete so bei Stella die zum 1:1 einschob. 
Ansonsten war die erste Halbzeit leider von beiden Seiten 
geprägt mit vielen Fehlern und Gebolze.
In Halbzeit Zwei kamen unsere Mädels dann mit viel Druck 
und tollen fußballerischen Ansätzen ins Spiel. Die körper-
lich unterlegenen Meckenbeurer stemmten sich mit vol-
lem Einsatz dagegen. Dazu fehlten unseren Mädels ein 
ums andere Mal die Präzision und die letzte Konsequenz 
vor dem Tor. So kam es wie es kommen musste und 
der erste Konter der Jungs führte direkt zum nächsten 
Rückstand. Angeführt von unseren zwei Mittelfeldmotoren 
Sara und Hedda legten die Mädels nochmal eine Schippe 
drauf. Diese beiden sollten letzten Endes auch das Spiel 
entscheiden. 5 Minuten vor Schluss erzielte Hedda per 
tollem Solo den Ausgleich. Und kurz vor Spielende köpf-
te Sara ein Stella-Ecke zum viel umjubelten Siegtreffer. 
Herzlichen Glückwunsch und großen Lob gehen an: Car-
la, Malena, Vici, Julie, Lena F., Sarah, Hedda, Sara, Franzi, 
Amelie, Vivi, Sophie, Stella, Tabea 
  
D-Juniorinnen   
SGM Fronreute/Baindt - TSV Tettnang 0:7  
Unser D-Mädelsteam der SG Fronreute/Baindt bedankt 
sich bei HOZBAU kreativ, der Ingenieur- und Planungsge-
sellschaft mbH in STAIG mit ihren Geschäftsführern Chris-
tian Hörner und Helmut Schwegler für ihr neues Trikot. 
Mit neuem Outfit ging es dann am SAMSTAG, 15.OKTO-
BER gleich gegen das starke D-Team des TSV Tettnang. 
25 Minuten hielten unsere Mädels die Null und erst kurz 
vor Halbzeit gelang es dem TSV unsere starke Abwehr 
zweimal zu knacken. Mit 0:2 ging es in die Halbzeit. Auch 
nach dem Seitenwechsel hielt unser Team gut dagegen, 
kassierten aber trotzdem noch 5 weitere, teils unglück-
liche Gegentreffer. So ging der Plan, das neue Trikot mit 
einem Sieg einzuweihen, leider daneben. Unsere Mädels 

waren sich aber nach dem Spiel sicher, dass sie das in 
dieser Saison noch nachholen werden. 

Es spielten hinten v. links – Mia Wengert, Franziska Brug-
ger, Jana Rimmele, Fiona Maier, Pauline Preis, Haifaa 
Alosh, vorne v. links Amelie Metzler, Lena Pfleghaar, Gre-
ta Heilmeier, Carla Seitner und Torspielerin Hanaa Alosh.
 
Jugendfußball und Vorschau 
Ergebnisse Jugendfußball 
A-Junioren: SGM Baindt/Baienfurt – 
SGM Eschach/Weissenau  1:1 
B-Junioren: SGM Baindt/Baienfurt – 
SGM Blitzenreute/Fronhofen  0:2 
C1-Junioren: SGM Aulendorf/Blönried - 
SGM Baindt/Baienfurt I  1:3 
C2-Junioren:  SGM Baindt/Baienfurt II – 
SGM Vogt/Karsee  3:2 
D1-Junioren: SGM Baindt/Baienfurt I – 
FV Ravensburg II  1:8 
D2-Junioren:  SGM Baindt/Baienfurt II – 
SGM Dietmanns/Hauerz  0:7 
E1-Junioren: SGM Blitzenreute/Fronhofen I - 
SV Baindt I  3:5 
E2-Junioren: SGM Blitzenreute/Fronhofen II - 
SV Baindt II  5:4 
B-Juniorinnen: TSV Gomaringen - SV Baindt  1:2 
C-Juniorinnen: SGM Kehlen/Meckenbeuren/
Brochenzell III – SGM Baindt/Fronreute  2:3 
C-Juniorinnen: SGM Baindt/Fronreute – 
SV Weingarten II  1:3 
D-Juniorinnen:  SGM Baindt/Fronreute – 
TSV Tettnang  0:7 
E-Juniorinnen: SC Blönried - SGM Baindt/Fronreute 8:1 
  
Vorschau Jugendfußball 
Freitag, 21.10 
16:30 Uhr – E2-Junioren: SV Baindt II – 
SGM Wolpertswende/Mochenw. II 
18:00 Uhr – E1-Junioren: SV Baindt I – 
SGM Wolpertswende/Mochenw I 
18:00 Uhr – E-Juniorinnen: SGM Baindt/Fronreute – 
SGM Brochenzell/Meckenbeuren/Kehlen 
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Samstag, 22.10 
Ab 09:00 Uhr – F1-Jugend: Spieltag in Wolpertswende 
Ab 09:00 Uhr – F2-Jugend: Spieltag in Wolpertswende 
Ab 10:00 Uhr – Bambini: Spieltag in Oberzell 
12:30 Uhr – C2-Junioren: SGM Baindt/Baienfurt II – 
SGM Grünkraut/Waldburg/Ankenreute (Spielort: Baindt) 
12:45 Uhr – D-Juniorinnen: TSB Ravensburg - 
SGM Baindt/Fronreute 
12:45 Uhr – D2-Junioren: SGM Bergatreute/Wolfegg - 
SGM Baindt/Baienfurt II 
14:15 Uhr – C1-Junioren: SGM Baindt/Baienfurt I – 
SV Oberzell (Spielort: Baindt) 
15:15 Uhr – D1-Junioren: SGM Weissenau/Eschach - 
SGM Baindt/Baienfurt I – FV Ravensburg II 
16:00 Uhr – B-Juniorinnen: SV Baindt – VfL Ulm/Neu-Ulm 
(Spielort: Staig) 
16:00 Uhr – A-Junioren: SGM Fronhofen/Horgenzell/ 
Mochenwangen - SGM Baindt/Baienfurt 
  
Sonntag, 23.10 
11:00 Uhr – B-Junioren: SGM Bad Waldsee/Reute II - SGM 
Baindt/Baienfurt
 
Knapper Sieg im Nachbarschaftsduell 
SV Mochenwangen - SV Baindt  1:2 (1:1) 
Bei fast sommerlichen Temperaturen war der SV Baindt 
am Sonntagnachmittag des 13.Spieltags zu Gast beim 
Nachbar aus Mochenwangen. Der SVM startete mit vier 
Siegen in den ersten vier Spielen stark in die neue Saison, 
rutschte durch wechselhafte Ergebnisse in den vergange-
nen Wochen aber in der Tabelle etwas ab und rangierte 
vor der Partie so auf Tabellenplatz 7. Auf Baindter Seite 
bekamen die mitgereisten Zuschauer erstmals in dieser 
Saison die gleiche Startelf wie in der Vorwoche zu se-
hen, Trainer Jens Rädel sah keinen Anlass seine Elf nach 
dem 2:0-Arbeitssieg gegen Maierhöfen/Grünenbach zu 
verändern.  
In einer von Beginn an sehr intensiv geführten Partie er-
wischten die Gastgeber den besseren Start und brachten 
die Baindter Hintermannschaft im ersten Durchgang vor 
allem immer wieder durch lange Bälle auf Topstürmer 
Spieß in Bedrängnis. Unter anderem deshalb ließ sich 
der SVB mehrmals zu unnötigen Fouls an der Strafraum-
grenze hinreißen, wodurch der SVM auch die erste große 
Chance des Spiels verzeichnen konnte. Kales Freistoß 
klatschte allerdings nur gegen die Latte (12.). Der SVB 
präsentierte sich offensiv dagegen teilweise etwas hek-
tisch und ließ dadurch auch die letzte Zielstrebigkeit vor 
dem Tor vermissen. Dennoch näherten sich Boenke, nach 
einer Rechtsflanke per Kopf, und Dischl, welcher aus kur-
zer Distanz über den Ball trat, erstmals mit gefährlichen 
Halbchancen dem SVM-Gehäuse an. In der 23.Minute 
kam es dann jedoch so wie es kommen musste - nach 
einem harten Pfiff gegen den SVB an der Strafraumgren-
ze, konnte Torhüter Walser den anschließenden Freistoß 
von Spieß nicht mehr entscheidend aus dem kurzen Eck 
kratzen. Der SVB ließ sich von diesem frühen Rückstand 
jedoch nicht beirren und antwortete nur zehn Minuten 
später - ebenfalls per Standard. Linksfuß Kneisl servierte 
den Ball aus dem linken Halbfeld perfekt auf den zweiten 
Pfosten, wo Lukas Walser eingelaufen war und die Ku-
gel per Kopf auf Boenke zurücklegte. Baindts Nummer 
7 bedankte sich und schob zum 1:1 ein. Da kurz vor der 
Pause Benjamin Walser nach einem Kopfball von Marks 
den erneuten Rückstand verhindern konnte, ging es mit 
einem Remis in die Halbzeit.  

Aus dieser kam der SVB deutlich verbessert zurück und 
konnte den SVM immer wieder unter Druck setzten, ohne 
zunächst jedoch gefährliche Torchancen zu kreieren. Auf 
der Gegenseite blieb der SVM weiterhin über Standards 
gefährlich, wobei Walser einen Freistoß von Spieß dies-
mal mithilfe der Latte entschärfen konnte (57.). Nach 
gut einer Stunde schien der SVM für die intensive Partie 
aber etwas Tribut zollen zu müssen, wodurch der SVB 
nun wiederholt gefährlich im Strafraum der Gastgeber 
auftauchte. Erst jagte Dantona den Ball nach einer schö-
nen Kombination zwischen Fischer und Dischl über das 
Tor, dann verpasste der eingewechselte Schmidt per Ab-
stauber knapp die Führung und nochmals einige Minuten 
später wurde Dischl ein vermutlich reguläres Tor wegen 
Abseits zurückgepfiffen. In der 84.Minute belohnte sich 
der SVB dann aber für diese kleinere Druckphase. Kapi-
tän Thoma erhielt auf der linken Seite den Ball, dribbelte 
mit einigen Übersteigern „à la Florian Wirtz“ schnell in 
den Strafraum und schlenzte den Ball auf den langen 
Pfosten. SVM-Keeper Suta ließ die Kugel nur nach vorne 
abklatschen, wodurch der eingelaufene Dantona unbe-
drängt zum umjubelten 1:2 einschieben konnte. In der 
Schlussphase drückte der SVM nochmals auf den Aus-
gleich, welcher aus neutraler Sicht vermutlich auch nicht 
ganz unverdient gewesen wäre. Mit viel Leidenschaft 
und Einsatz rettete der SVB die knappe Führung jedoch 
über die Zeit und fährt somit die nächsten drei Punkte in 
der Bezirksliga ein. Damit setzt sich das Team von Trai-
ner Jens Rädel weiterhin oben fest und kann sich nach 
dem kommenden spielfreien Wochenende erneut auf ein 
echtes Topspiel freuen - dann empfängt man den der-
zeitigen Tabellendritten und Mitaufsteiger aus Tettnang 
auf der Klosterwiese.  
Es spielten: Benjamin Walser - Philipp Kneisl (90.Kons-
tantin Knisel), Michael Brugger, Tobias Szeibel (59.Marc 
Bolgert), Lukas Walser - Marko Szeibel, Mika Dantona 
(87.Nico Geggier), Philipp Boenke (67.Max Schmidt) - Jan 
Fischer, Jonathan Dischl, Phillip Thoma  
SV Mochenwangen II - SV Baindt II  0:4 (0:1) 
Nach dem 7:0-Kantersieg in der Vorwoche war der SVB II 
am Sonntag zu Gast beim Tabellenzehnten aus Mochen-
wangen. Die vor dem Spiel favorisierten Baindter starte-
ten jedoch etwas schläfrig in die Partie und konnten sich 
in der Anfangsphase beim aufmerksamen Mohring be-
danken, nicht einem frühen Rückstand hinterherlaufen zu 
müssen. So hatte der SVB II wenig später selbst die große 
Chance vom Elfmeterpunkt in Führung zu gehen, Metzler 
parierte jedoch stark gegen Robinson (11.). Nur vier Minu-
ten später konnte Robinson dann aber doch noch zum 
Führungstreffer beitragen - seine ideale Freistoßflanke 
drückte Schnez am zweiten Pfosten zum 0:1 über die Linie. 
In der Folge dominierte der SVB II dann das Spielgesche-
hen, legte jedoch zunächst nicht das vorentscheidende 
0:2 nach, wodurch die Partie auch zu Beginn der zweiten 
Halbzeit weiterhin spannend blieb. Zudem musste Trainer 
Geggier aufgrund der Verletzungen von Keppeler und 
Akaiber zweimal unfreiwillig auswechseln - beide trafen 
sich am Nachmittag schlussendlich in der EK-Notauf-
nahme im Baindt Trikot wieder. Der SVB II behielt jedoch 
die Ruhe und für das vorentscheidende 0:2 tauschten die 
beiden Protagonisten des 0:1 dann die Rollen - Schnez 
legte vor, Robinson vollstreckte (70.). Nachdem die Gast-
geber nach einer Notbremse auch noch eine rote Karte 
verkraften mussten(75.), legte der SVB II in Überzahl un-
mittelbar nach. Aushilfsverteidger Gauder eroberte hart 
aber fair am eigenen Strafraum den Ball, die Baindter 



Seite 24 Amtsblatt der Gemeinde Baindt Nummer 42

Offensive konterte und Schnez schob nach Vorarbeit von 
Niklas Späth zum 0:3 ein (77.). Für den Schlusspunkt sorg-
te erneut Robinson (88.), wodurch dieser und Schnez mit 
jeweils zwei Treffern maßgeblichen Anteil am verdienten 
0:4-Auswärtssieg hatten.  
Durch den deutlichen Sieg kommt es somit auch bei der 
„Zwoiten“ nach dem spielfreien Wochenende zu einem 
Topspiel gegen den TSV Tettnang II, welcher mit zwei 
Spielen und zwei Punkten weniger auf Tabellenplatz drei 
rangiert.  
Es spielten: Jan Mohring - Kai Kostka (71.Beyhan Altun), 
Thorsten Renz (61.Niklas Hugger), Patrick Späth, Micha-
el Gauder, Lukas Grabherr - Julian Keppeler (33.Rabie 
Akaiber (61.Marius Hahn)), Moritz Gresser, Niklas Späth 
- Johannes Schnez, Sam Robinson  
Vorschau:  
Am kommenden Sonntag haben beide Mannschaften 
spielfrei.
 

Erstes Heimspiel der Jugendmannschaft 
SV Baindt – TSV Reute  1:9 
Im ersten Heimspiel der Saison unterlag un-
sere Jugendmannschaft dem TSV Reute 
mit 1:9. 

Vor allem das starke vordere Paarkreuz des TSV Reute 
lies unseren Jungs Felix Haller und Benjamin Michelberger 
keine Chance. Sowohl im Doppel, als auch im Einzel war, 
außer der Erkenntnis im Training weiterhin Gas zu geben 
und sich stetig zu verbessern, nichts zu holen. 
Fabian Striegel und Pia Kreutle hätten im Doppel einen 
Punkt holen können, unterlagen jedoch äußerst knapp in 
der Verlängerung des 5. Satzes mit 12:14. Im Einzel konnte 
Pia dann später bei ihrem ersten Einsatz in einer Jugend-
mannschaft gleich auch ihren ersten Satz gewinnen und 
Ricco Haller gelang mit seinem 3:1 Sieg sogar sein erster 
Einzelerfolg. Herzlichen Glückwunsch! Dies war gleichzei-
tig auch der Ehrenpunkt auf der Baindter Seite. 
Diese Niederlage ist für uns natürlich kein Beinbruch, wir 
spielen um Erfahrungen zu sammeln, Spaß zu haben und 
werden im Training weiterhin versuchen uns zu verbes-
sern, sodass sich im Laufe der Zeit sicherlich auch Erfolge 
einstellen werden. 
Am Samstag steht schon das nächste Spiel in Wolperts-
wende an, auch da werden mit Sicherheit alle wieder ihr 
Bestes geben. 
Es spielten: Felix Haller (0:2), Benjamin Michelberger (0:2), 
Ricco Haller (1:1), Pia Kreutle (0:2) und Fabian Striegel 
(nur Doppel)
 

Abt. Frauenturnen
Ab kommenden Montag, den 24.10.22, fin-
den unsere Sportstunden vorübergehend in 
der Sporthalle der Sehbehindertenschule 
statt. Uhrzeit wie bisher 19.15 Uhr. Bitte eine 

Isomatte mitbringen.
 

TC Baindt e.V.
Abräumen der Tennisplätze 
Liebe Mitglieder,
am Fr., 28.10. ab 14 Uhr und Sa., 29.10.  ab 
10 Uhr wollen wir die Tennisanlage winter-

fest machen. Ich freue mich auf zahlreiche Helfer*innen.
Gerhard Reich, Technischer Leiter
 

Reitergruppe Baindt
Turnierergebnisse 
unsere Reiter waren auf dem Reitertag in 
Hohentengen hoch erfolgreich: 
Dressureiterwettbewerb Kl. E 

1. Platz Alisa Schnez mit Sokrates 
Dressurwettbewerb Kl. E 
5. Platz Alisa Schnez mit Sokrates 
Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp 
3. Platz Anna Pink mit Delia 
6. Platz Benedikt Heilig mit Delia 
Reiterwettbewerb Schritt-Trab 
5. Platz Benedikt Heilig mit Delia 
Herzlichen Glückwunsch! 
 

Alisa mit ihrem Sokrates

Volleyball LJ Baindt
Saisonstart für VLJ 1 und VLJ 2 
Zum Auftakt der neuen Saison startete 
die erste Mannschaft der VLJ Baindt am 
15.10.2022 in Leutkirch. Sowohl gegen den 
SV Kirchdorf, als auch gegen die Gastgeber 

ließen die Baindter den gegnerischen Mannschaften be-
reits zu Satzbeginn einen ordentlichen Punktevorsprung. 
Trotz starker Abwehr“maschinerie“ und gRenata-mäßi-
gen Blöcken gingen die Punkte nach Kirchdorf (25:19 und 
25:15) und Leutkirch (25:13 und 25:18). 
In der Mixed-Staffel B2 Süd treffen sich alle sechs Mann-
schaften in dieser Saison immer zu einem gemeinsamen 
Spieltag. Die VLJ Baindt 2 traf am Sonntag in Langenar-
gen auf die BSG Immenstaad Dornier-Freizeit-Mixed. Der 
erste Satz ging mit 25:23 nur knapp und hart umkämpft 
an die gegnerische Mannschaft (2. Satz 25:17). Im zweiten 
Sonntagsspiel gegen die TSG Wilhelmsdorf Löwenzahn 
kamen die Baindter nach einer längeren Pause nicht so 
recht in Fahrt und lagen zunächst mit zehn Punkten hin-
ten. Sie kämpften sich zurück, doch durch zu viele Auf-
schlagfehler konnte leider noch kein Sieg verbucht wer-
den (25:16 und 25:11). 
In den letzten Donnerstagstrainings in der Sporthalle 
der Klosterwiesenschule haben wir einen wahnsinnigen 
Spielerzuwachs erfahren (31 Personen am 13.10.2022). 
Dadurch sind wir hochmotiviert und überzeugt davon, 
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unser Potenzial an den kommenden Spieltagen vollends 
auszuschöpfen: Baindt 1 am 12.11.2022 und Baindt 2 am 
13.11.2022 in Wilhelmsdorf. 
 

Baienfurt-Baindt 

 

     0176 - 45 90 80 40
www.drk-baienfurt-baindt.de

Konto: DE20 6505 0110 0086 6677 66

Besuch vom DRK-Nikolaus 
„Von drauß vom Supermarkte komm ich her 
- ich muss euch sagen: es weihnachtet sehr!“ 
Die Regale im Supermarkt füllen sich stetig mit Schoko-
laden-Nikoläusen. Damit ist es auch für uns an der Zeit, 
unsere Nikolaus-Besuche zu planen.  
Unser lieber Nikolaus kommt gemeinsam mit seinem 
treuen Knecht Ruprecht gerne auch zu Ihnen nach Hause“ 
Am 05.12 und am 06.12 bringen unsere Teams zahlreiche 
Kinderaugen zum Leuchten und lesen den artigen und 
nicht ganz so artigen Kindern aus dem goldenen Buch vor.  
Gerne besuchen wir auch Sie! Bei Interesse können Sie 
unser Team in winterlicher Mission buchen. Da sich die 
Termin-Bücher schnell füllen, wird um rechtzeitige Anmel-
dung unter nikolaus@drk-baienfurt-baindt oder unter 
0160/97995424 gebeten.  
Unsere Besuche finden auf Spendenbasis statt. Die Erlö-
se kommen zu 100 % unserer ehrenamtlichen Arbeit bei 
Ihnen vor Ort zugute. Wir freuen uns, mit Ihrer Hilfe Teil 
dieser schönen Tradition sein zu dürfen.  
  

Monatliches Treffen ein wenig anders 
Ehrung Evelin Härtel für 25-jährige Mitgliedschaft in 
der SPD 
Das monatliche Treffen des Ortsvereins war diesmal et-
was umfangreicher, denn Evelin Härtel wurde für ihre 
25-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt. Im Rahmen 
einer kleinen Feier überreichte die Ortsvereinsvorsitzende 
die Ehrenurkunde, unterzeichnet von den Parteivorsitzen-
den und die Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft. In 
ihrer Ansprache würdigte die Ortsvereinsvorsitzende die 
Arbeit und die ungebrochene Unterstützung von Evelin 
Härtel für den Ortsverein. Evelin Härtel ist ebenfalls seit 
Jahrzehnten Schriftführerin im Ortsverein. 
Im Namen des SPD Ortsverein Baienfurt-Baindt 
Brigitta Wölk Vorsitzende
 

Evelin Härtel mit Urkunde und die Ortsvereinsvorsitzende

Schwäbischer Albverein  
OG Weingarten
Walking jeden Donnerstag 8.30 Uhr am 
Freibad in Weingarten 
Wer hat Lust mit uns zu walken? 
Wir treffen uns ganzjährig jeden Donners-
tag um 8.30 Uhr am Freibad in Weingarten 

und walken ca. 1 1/2 Stunden. 
Gäste sind herzlich willkommen! 
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Was sonst noch
 interessiert

DLRG Jugend Baienfurt  
Ausflug in den Skylinepark  
Am 17.09.2022 organisierte die Jugend der 
Ortsgruppe Baienfurt einen Tagesausflug 

in den Skylinepark. Mit rund 50 Kindern und 10 Betreuern 
ging es am Samstag in der Früh mit dem Reisebus los 
Richtung Bad Wörishofen. Dort angekommen starteten 
wir in kleineren Gruppen mit der Erkundung des Freizeit-
parks. Von dem durchwachsenen Wetter ließen wir uns 
dabei nicht abhalten, denn eine große Vielfalt an Attrak-
tionen wartete auf uns. Mit kurzen Wartezeiten konnten 
wir die verschiedenen Fahrgeschäfte auskundschaften 
und jeder konnte seinen Spaß finden. So fuhren manche 
lieber ein paar Runden mit der Geisterbahn oder dreh-
ten Kreise im höchsten Kettenkarussell der Welt. Andere 
tobten sich wiederum auf den Trampolinen aus oder ge-
nossen die Aussicht im Riesenrad. Die Größeren kamen 
schließlich in schnellen Boxautos und schwindelerregen-
den Achterbahnen auf ihre Kosten. 
Somit war für Groß und Klein etwas dabei und wir konn-
ten alle gemeinsam einen aufregenden Tag erleben. Um 
18 Uhr ging es schlussendlich wieder ab in den Bus und 
zurück nach Hause. 
Wir hatten einen großartigen Tag mit euch und freuen 
uns aufs nächste Mal! 
Die DLRG Jugend Baienfurt 
 

DLRG Baienfurt - Skylinepark - 2022

Vesperkirche 2023 wieder in Weingarten 
Organisatoren suchen ehrenamtliche Helfer  
2023 findet die Vesperkirche mitten in Oberschwaben 
wieder gemeinsam an Tischen statt. In diesem Jahr war 
aufgrund der Pandemie nur ein begrenztes Angebot für 
Kaffee und Kuchen möglich. Jetzt wollen die Organisa-
toren die Begegnung wagen – natürlich mit einem guten 
Hygienekonzept, bei dem auch gelten soll: „für alle offen.“ 
In allen Krisen, die Menschen zurzeit beschäftigen, soll es 
einen Ort geben, der Wärme und Zuversicht ausstrahlt. 
Vom 24. Januar bis 12. Februar  öffnet die evangelische 
Stadtkirche in Weingarten ihre Pforten. Am Montagabend 
23. Januar wird die Vesperkirche feierlich mit einem Got-
tesdienst eröffnet. Damit alles klappt, suchen die Orga-
nisatoren wieder ehrenamtliche Helfer. 

Die Vesperkirche Weingarten ist ein reines Spendenpro-
jekt und inzwischen eine der größten im Land. Vor der 
Pandemiezeit kamen bis zu 500 Menschen täglich in die 
Kirche. Gemeinsame Veranstalter sind das Diakonische 
Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg und 
die Zieglerschen in Wilhelmsdorf. Die Vesperkirche ist ein 
Ort der Zuwendung für Bedürftige, aber auch ein Ort der 
Begegnung und Gemeinschaft von ganz unterschiedli-
chen Menschen, die sich sonst im Alltag selten begegnen: 
Wohnungslose, Menschen mit psychischen Problemen, 
mittelose Menschen, Jugendliche und Studierende, Se-
nioren, Familien und spielende Kinder, Geflüchtete oder 
Menschen im Rollstuhl. Schirmherr 2023 und damit pro-
minentes Gesicht der Vesperkirche ist Polizeipräsident 
Uwe Stürmer. 
Für knapp drei Wochen wird die Vesperkirche wieder 
Wärme, ein günstiges Essen und verschiedene Angebote 
und Dienstleistungen ihren Gästen anbieten. Dies ist ohne 
die zahlreiche Mitarbeit vieler Menschen nicht möglich. 
Knapp 350 ehrenamtliche Helfer bilden das Rückgrat der 
Weingartener Vesperkirche. In verschiedenen Aufgaben-
bereichen können sich 2023 wieder die ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer einbringen - ob am Empfang, an 
der Essensausgabe, beim Geschirr versorgen, in der Zu-
wendung oder beim Auf- und Abbau – bis zu 30 Helfe-
rinnen und Helfer täglich meistern so das tägliche Gäs-
teaufkommen und das entsprechende Hygienekonzept. 
Schon jetzt können sich interessierte Ehrenamtliche 
bei der Diakonie in Ravensburg, Tel. 0751/95223-120, 
oder per Mail unter info@vesperkirche-weingarten.de 
melden. Anmeldeschluss ist der 25. November 2022. 
Wer die Vesperkirche Weingarten unterstützen möchte, 
kann dies unter folgender Bankverbindung tun:  
Evangelische Bank eG | Konto 555 444 | BLZ 520 604 10 | 
BIC/SWIFT genodeflek1 | IBAN DE26 5206 0410 0000 5554 
44 | Stichwort Vesperkirche Weingarten. 
Mehr Informationen zur Vesperkirche gibt es unter 
www.vesperkirche-weingarten.de 

 

Ambulanter Hospizdienst  
Weingarten 
Was die Seele erlebt in schwerer Krankheit 
und beim Sterben 

Sterben ist eine Entwicklung, die sich auf körperlicher, 
seelischer, geistiger und spiritueller Ebene abspielt. 
An diesem Abend wollen wir uns dem annähern, welche 
seelische Arbeit Menschen in schwerer Krankheit auf ih-
rem Weg leisten. Wie können wir sie dabei gut begleiten 
und dabei auch auf spiritueller Ebene für sie da sein? 
Ort:     Hofsaal des ev. Gemeindehauses,  

Abt-Hyller-Str. 17, Weingarten 
Termin: Donnerstag, 27.10.2022, 19 Uhr 
Referentin:  Dorothea Baur, Leitung des Ambulanten 

Hospizdienstes Weingarten, 
  Dipl. Pädagogin,  

Palliativ Care Zusatzqualifikation 
Wir bitten um telefonische Anmeldung: 0751 180 56 382 
 
Maschinenring Alb-Oberschwaben e.V. 
Haushalts- und Betriebshilfe 
88356 Ostrach, Hauptstraße 17 
 Tel. 07585/9307-0 E-Mail: info@mr-ao.de 
Berufskraftfahrerweiterbildung 
Wir bieten in Zusammenarbeit mit der MR Fahrschule 
Biberach alle 5 Module für die Berufskraftfahrerweiter-
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bildung nach §5 BKrFQG für alle Kraftfahrer an. Die Teil-
nahme wird über die Schlüsselzahl 95  im Führerschein 
eingetragen 
Die Termine sind wie folgt: 
Freitag, 04.11.2022 nachmittags 
Freitag, 11.11.2022 nachmittags 
Freitag, 18.11.2022 nachmittags 
Samstag, 19.11.2022 vormittags 
Freitag, 25.11.2022 nachmittags 
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, spätestens bis zum 
26.10.2022 
Bei Anmeldung, Interesse und Fragen wenden Sie sich 
gerne an Ulrike Reiter, Tel. 07585/9307-11 oder E-Mail: 
u.reiter@mr-ao.de
 
Ravensburger Spieleland 
Vorteilspreis nur bis 6. November 2022 
Saisonkarten-Verkauf 2023 für das Ravensburger Spie-
leland ist gestartet 
Ab sofort können Gäste, die auch 2023 wieder Spielzeit, 
Familienzeit, Mitmachzeit erleben möchten, die neuen Sai-
sonkarten erwerben. Zum 25. Geburtstag freuen sich die 
Besucher auf 25 Prozent Rabatt im Vorverkauf. Außerdem 
warten im nächsten Jahr spannende Neuheiten! Klein und 
Groß erleben zum Beispiel den Spieleklassiker memory® 
als interaktiven Fahrspaß! Erhältlich sind die Saisonkarten 
zum absoluten Vorteilspreis bis zum 6. November 2022 
an den Kassen vor Ort und online im Ticket-Shop. 
Familien, die auch 2023 das Ravensburger Spieleland so 
oft wie möglich besuchen möchten, haben vom 17. Okto-
ber bis 6. November 2022 die Möglichkeit ihre Saisonkarte 
für das kommende Jahr zum absoluten Vorteilspreis von 
nur 89 Euro pro Person zu sichern. Wer bis zu drei oder 
mehr Saisonkarten erwirbt, bekommt einen Mengenra-
batt und zahlt nur 84 Euro pro Person. Zum 25. Geburtstag 
sparen Kunden damit bis zu 25 Prozent auf den regulären 
Preis! Außerdem profitieren Dauerkartenbesitzer wieder 
von einer Freunde-Aktion, an der alle Saisonkartenbesit-
zer vom 17. bis 30. April 2023 eine Begleitperson gratis mit 
in den Themenpark bringen können. Saisonkartenbesit-
zer erhalten zudem viele weitere Vorteile wie kostenlo-
ses Parken, zehn Prozent Rabatt auf alle Einkäufe in den 
Spieleland-Shops und zehn Prozent Ermäßigung in den 
Gastronomien. Wer einmal im Feriendorf bei Maus & Co. 
übernachten möchte, kann sich zukünftig die Saisonkarte 
auf den Eintrittspreis anrechnen lassen. Neben den vielen 
Spieleland-Vorteilen gibt es zudem 50 Prozent Preisnach-
lass auf die Tageseintritte in das Museum Ravensburger. 
25. Geburtstag bringt tolle Neuheiten 
Im Freizeitpark am Bodensee können sich Gäste 2023 
auf spannende Neuheiten freuen. Unter anderem erleben 
Klein und Groß den beliebten Spieleklassiker memory® als 
neue Fahrattraktion. Familien tauchen in die erfolgreichs-
ten memory® Welten in 4D ein und sammeln Kartenpaare 
in einem einzigartigen virtuellen Abenteuer. Die memory® 
Reise führt die Gäste an die schönsten Plätze und Sehens-
würdigkeiten Deutschlands, danach fliegt man durch die 
spektakulärsten Naturaufnahmen, bevor Klein und Groß 
in die Welt der phänomenalen Dinosaurier eintauchen. In 
allen Welten gibt es memory® Kärtchen zu entdecken, die 
man mittels Joysticks einfangen und sammeln kann. Am 
Ende des interaktiven memory® Abenteurers erfahren Be-
sucher dann, wie viele Kartenpaare sie gesammelt haben. 
Ein außergewöhnliches interaktives memory® Erlebnis in 
einer völlig neuen Dimension. Und eins ist sicher: Memory® 
wird nicht die einzige Neuheit 2023 bleiben. 

Dauerkarten für 2023 können sowohl an den Kassen 
im Ravensburger Spieleland als auch online unter spie-
leland.de/tickets erworben werden. Alle Informationen 
zur Saisonkarten selbst finden Interessierte auf der Web-
site des Ravensburger Spielelands unter 
spieleland.de/saisonkarte 
 
Bauernhaus-Museum  
Allgäu-Oberschwaben Wolfegg  
Erlebnistag Holz. Der wichtigste Werkstoff im bäuer-
lichen Leben  
Holz spielt im ländlichen Raum eine große Rolle, früher 
wie heute: Als Baumaterial, als Rohstoff für viele Nutz- 
und Ziergegenstände und natürlich auch als Heizmate-
rial. Am Sonntag, 23. Oktober, von 10 - 17 Uhr widmet 
sich das Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in 
Wolfegg diesem spannenden Rohstoff bei seinem letzten 
Erlebnistag für dieses Jahr. Es werden Wissen und Tech-
niken aus der Zeit, als die Großeltern selbst Kinder waren, 
vermittelt und viel Neues über den vielfältigen Alltag der 
Allgäuer Landbevölkerung gezeigt. Ein vielfältiges Kinder-
programm ist geplant sowie fürs leibliche Wohl gesorgt. 
Es lohnt sich, dabei zu sein! 
So vielfältig wie das Holz ist auch das Programm an 
diesem Tag. Viele alte Holz-Handwerksberufe stellen ihr 
Können vor. Besuchende können zusehen, wie man Holz 
entrindet und spaltet, sägt und bearbeitet. Legen Sie beim 
Holzhacken auch selbst Hand an und lernen Sie spiele-
risch verschiedene Holzarten kennen! Weitere Informa-
tionen unter www.bauernhaus-museum.de.  
Adresse: Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben 
Wolfegg I Vogter Str. 4 I 88364 Wolfegg I 07527 9550-0 I 
info@bauernhaus-museum.de 
Museumssaison 2022 bis 11. November 
01.10. - 11.11.: Di bis So, 10 - 17 Uhr 
Sonderöffnung zum Wolfegger Adventsmarkt  
Freitag, 09. Dezember, 16 -  20 Uhr  
Samstag, 10. Dezember, 11 - 20 Uhr 
Sonntag, 11. Dezember, 11 - 18 Uhr 
Eintritt: Erwachsene: 6 € I Senior/innen: 5 € I Kinder 0 - 
5 Jahre: frei I Kinder - Jugendliche 6 -18 Jahre: 2,50 € I 
Ermäßigt: 2,50 € I Familien-Tageskarte: 13 € I Teil-Fami-
lien-Tageskarte: 7 € 
Adresse: Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben 
Wolfegg I Vogter Str. 4 I 88364 Wolfegg I 07527 9550-0 I 
info@bauernhaus-museum.de
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Blitzenreuter Seenplatte – die Natur mit allen Sinnen genießen! 
 

  
 

 
  

 
  

 
 

  
 

  
  

 
 

 
                                 

 

Die Blitzenreuter Seenplatte - die Natur mit allen Sin-
nen genießen! 
Professionelle Gästeführer zeigen Ihnen die unverwech-
selbare Natur- und Kulturlandschaft mit ihren typischen 
Moränenhügeln. 
Es werden wieder Führungen angeboten, 
Für Kinder bis 14 Jahren sind die Führungen kostenlos, 
Kinder ab 15 Jahren und Erwachsene zahlen 4,00 EUR. 
Sonntag, 23. Oktober 2022  
Gästeführer: Günter Schwegler 
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Rund um den Buchsee: Gegenwart und Vergangenheit; 
Geschichten vom Hof 
Themen rund um den Buchsee 
• Geschichtliches zurück bis Napoleon 
• Geologisches und Ökologisches 
• Und ein bisschen Familiäres 
Die sonntäglichen Führungen beginnen immer um  
14:30 Uhr am Parkplatz beim Häcklerweiher. Der Park-
platz am Häcklerweiher liegt an der B 32 zwischen Blit-
zenreute und Vorsee. 
Wir würden uns freuen, Sie auf dieser Führung begrüßen 
zu dürfen. 
Besuchen Sie unsere Internetseite: 
www.zwischenschussenundseen.de 
  
Landkreis Ravensburg 
Online Kochworkshop für Jugendliche ab 12 Jahren: 
Ofenhits für Kids  
Unter dem Motto Ofenhits für Kids werden in dem zwei-
stündigen Online-Kochkurs herzhafte und süße Gerichte 
aus und auf dem Ofen/ Herd gezaubert. Gekocht wird 
von zu Hause, direkt aus der eigenen Küche. Unter An-
leitung der Referentin Manuela Schmied werden leckere 
und saisonale Gerichte zubereitet. Gern darf gemeinsam 
mit einem Freund oder einer Freundin gebrutzelt werden. 
Im Anschluss können die Köstlichkeiten gemeinsam mit 
Familie oder Freunden verspeist werden. 
 Der Workshop findet am Freitag den 28.10.2022 von 
16:00-18:00 Uhr statt. Eine Woche vor Kursbeginn wird 
den Teilnehmenden eine Einkaufsliste und eine Vorberei-
tungsliste per Mail gesendet. Die Rezepte und den Link 
zum Kurs gibt es einen Tag vor Kursbeginn. 
Anmeldung unter: 
www.ernaehrung-oberschwaben.de 

 Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche

113,00 €
Größe: 90 x 100 mm

22

69,00 €
Größe: 90 x 60 mm

23

75,00 €
Größe: 90 x 65 mm

20

10% 

Frühbucher- 

Rabatt

Alle Preise sind pro Gemeinde für Farb- und s/w-Anzeigen, zzgl. MwSt., nicht weiter rabattfähig. 
Anzeigenbuchungen sind auch über die Mediaberatung der Schwäbischen Zeitung möglich.
Mehr Motive finden Sie auf unserer Homepage unter: www.duv-wagner.de/Weihnachtskatalog

Nothilfe für Menschen 
aus der Ukraine 

Einscannen und einfach  
über PayPal spenden.

Ihre Spende als CARE-Paket.

IBAN: DE 93 3705 0198 0000 0440 40  
oder www.care.de
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135,00 €
Größe: 187 x 60 mm

1

69,00 €
Größe: 90 x 60 mm

2

75,00 €
Größe: 90 x 65 mm

3

75,00 €
Größe: 90 x 65 mm

5

130,00 €
Größe: 90 x 115 mm

6

64,00 €
Größe: 90 x 55 mmGröße: 90 x 55 mm

4

10% 

Frühbucher- 

Rabatt© dvw

Alle Preise sind pro Gemeinde für Farb- und s/w-Anzeigen, zzgl. MwSt., nicht weiter rabattfähig. Anzeigenbuchungen sind auch über die Mediaberatung der Schwäbischen Zeitung möglich. 
Mehr Motive finden Sie auf unserer Homepage unter: www.duv-wagner.de/Weihnachtskatalog

Jetzt schon an Weihnachten denken 
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MIETGESUCHE

Die ausführlichen Stellenanzeigen finden Sie 
unter der jeweiligen Kennziffer in unserer 
Stellenbörse (jobs.drs.de)

www.drs.de

Für das Katholische Verwaltungszentrum Allgäu-Oberschwaben in Trägerschaft der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart mit Sitz in Kißlegg suchen wir als Ergänzung unseres 
Teams zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/einen

KINDERGARTENBEAUFTRAGTE/N 
VERWALTUNG (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit (50-100%), befristet als 
Mutterschutz- und Elternzeitvertretung, 

Kennziffer 22/28/1026

SACHBEARBEITER/IN (m/w/d)
im Sachgebiet Bauen und Liegenschaften

in Teilzeit (50%), Kennziffer 22/28/1001

Die Zugehörigkeit zu einer Mitgliedschaftskirche der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen (ACK) setzten wir voraus. Schwerbehinderte Menschen werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte unter Angabe der 
entsprechenden Kennziffer und Ihrer Konfession bis 31.10.2022, ausschließlich 
online über unser Stellenportal: jobs.drs.de. Ihre Ansprechpartnerin ist Frau  
Claudia Rebholz, Tel. 07563 91348-11, E-Mail: bewerbungen-ao@kvz.drs.

2 Zi.WHG in Baindt und Umgebung
Ich, Miou, liebevolle Freigängerkatze, suche für mein Frauchen zum
Geburtstag (70+ ) eine helle 2 Zi Wohnung zur langfristigen Miete.
 0151/53210698

STELLENANGEBOTE

GESCHÄFTSANZEIGEN

Haben Sie Ihre Haben Sie Ihre 
Weihnachtsanzeige Weihnachtsanzeige 

schon gebucht?schon gebucht?

Lassen Sie sich inspirieren:Lassen Sie sich inspirieren:
www.duv-wagner.de/ www.duv-wagner.de/ 

weihnachtskatalogweihnachtskatalog



„„AAlltteerrnnaattiivvee  BBeessttaattttuunnggssffoorrmmeenn““

DDeerr  GGeebbiirrggssbbaacchh..

www.bestattungen-wohlschiess.de   TTeell..  00775511//4433442255

BESTATTUNGEN
WOHLSCHIESS
88255 Baienfurt
Eisenbahnstr. 1

BÜROKRAFT
in Teilzeit gesucht 
Wir brauchen Unterstützung in der Verwaltung. Quer- oder 
Wiedereinsteiger sind bei uns herzlich willkommen. 

SHM GmbH, Mehlisstr. 5, 88255 Baindt, Tel. 07502/940 856-200

CHIRURGISCHE NOTFALL-

VERSORGUNG:

Ab dem 28.10. schließt die 

chirurgische Notfallversorgung 

in Bad Waldsee.  Alle chirur-
gischen Notfälle (Unfälle, 

Verletzungen, Verstauchungen) 

werden im St. Elisabethen-Kli-

nikum in Ravensburg behandelt.  

Alle anderen Notfälle (internis-

tisch), die bisher in Bad Wald-

see versorgt wurden, werden 

weiterhin dort behandelt.

SCHMERZAMBULANZ:

Die Schmerzambulanz von Dr. 

Reiser besteht weiterhin. 

Terminvereinbarung unter: 

07524 997-0

WWW.OBERSCHWABENKLINIK.DE
ODER INFO-TELEFON: 07524 977-0

OSK SETZT NEUES 
MEDIZINKONZEPT UM
Änderungen in der medizinischen Versorgung

 
 
  

PLANBARE GELENKEINGRIFFE:

Die OSK konzentriert den plan-

baren Gelenkersatz (Endopro-

thetik) in einem leistungsfähigen 

Zentrum am  Westallgäu-Klini-

kum in Wangen. Dort operieren 

auch Ärzte aus Bad Waldsee.

INNERE MEDIZIN:

Die Klinik für Innere Medizin und 

die internistische Notfallversor-

gung bleiben gemäß Kreistags-

beschluss bis 30.09.2023 geöffnet.

SPRECHSTUNDEN:

Regelmäßige orthopädische und 

chirurgische Sprechstunden fin-

den unverändert mit vorheriger 

Terminvereinbarung statt (keine 

Notfallversorgung).  

Tel: 07524 997-241 

Ausfahrer (m/w/d)

NOLD Hydraulik + Pneumatik GmbH
Personalabteilung, z.Hd. Peter Mayr
Enzisreuter Esch 11, 88339 Bad Waldsee

  + 49 (0) 7524 9720-0
 personal@nold.de 
www.nold.de

mit Berufskraftfahrerqualifikation auf 450,– € Basis
Arbeitszeit: Donnerstags ganztags

 √   Hydraulik
 √ Aggregate
 √ Rohr- u. Schlauchkonfektionierung
 √ Druckluftsysteme
 √ Pneumatik
 √ Elektromechanik
 √ Dienstleistungen

Küchenhilfe (m/w/d)

Wir, die Kiesel GmbH, sind auf der Suche nach einer Küchenhilfe in 
unserer Kantine am Standort Baienfurt für 2-3 Vormittage in der 

Woche (Mo. - Fr.) auf Minijob-Basis (520 €) mit folgenden Aufgaben:

- Zuarbeit bei der Essensvorbereitung
- Reinigung und Pflege der Küche

Eine erfahrene Köchin steht mit Rat und Tat zur Seite.

Melden Sie sich gerne unter 0751 50040 oder  
unter karriere@kiesel.net.

Wir freuen uns auf Sie!

"Wie kann 
ich meinen 

Geldbeutel füllen?"

„Jetzt schon

an den Winter

denken“

""QQuueerreeiinnsstteeiiggeerr//

ggeerriinnggee

EEiinnssttiieeggss--  

hhüürrddeenn""

  Sommerurlaub

finanziell möglich? "Nebenjob mit kurzer Einlernphase 
und einer guten Bezahlung"

"Sind alle Kosten gedeckt 

bei meinem jetzigen 
Einkommen?"

„Kosten 

explodieren“

"JETZT“ Geld 
verdienen  –  
Nebenjob?

„Sicheres 

geregeltes 

Einkommen“

WIR KÖNNEN HELFEN.
Arbeiten von Mo – Sa, direkt vor der 
Haustüre als Zusteller (m/w/d) 

Wir freuen uns auf Sie 
Merkuria Zustelldienst
Tel: 0751 2955-1666 
Mail: info@merkuria.de 
Website: www.merkuria.de

„„DDiirreekktt  vvoorr  ddeerr  
HHaauussttüürree  aarrbbeeiitteenn““  ––  
oohhnnee  tteeuurree  AAnnffaahhrrtt

,

GESCHÄFTSANZEIGEN
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Küchen-Teufel ist seit vier Jahrzehnten  
Ihr Küchenstudio für besondere Ansprüche.

Niederbieger Straße 43
88255 Baienfurt

T 07 51. 5 99 30
F  07 51. 4 42 00 www.kuechen-teufel.de

SERVICE. 
ERFAHRUNG. 
LEIDENSCHAFT.

IM BAU

■  Wohlfühlwohnungen
■  4,5 Zi Penthouse Wohnung

■  Fußbodenheizung

■  Aufzug und Tiefgarage

■   Kaufpreis € 834.000,–  

 Provisionsfrei
 

 

Beratung im Infocontainer: 
Sonntag 15 – 16 Uhr
Wangener Str. 134, Ravensburg
Energieausweis in Erstellung.

 

 

Veröffentlichen Sie jetzt Ihre Anzeige
auf unseren neuen Sonderseiten

um Ihr Unternehmen werbewirksam
zu präsentieren.

Interesse oder Fragen?
Rufen Sie uns einfach an: 07154 8222-70

Wir beraten Sie gerne!

Seit mehr als 60 Jahren ein loyaler Partner der Kommunen.

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim · Telefon 07154 8222-70
Telefax 07154 8222-10 · anzeigen@duv-wagner.de · www.duv-wagner.de

Zeigen Sie Präsenz!

KW
 4

3/
44

Stille TageStille TageStille Tage
Allerheiligen am 01.11.2022

Individuelle Betreuung
und Pflege zu Hause

24 Stunden 
Betreuung und Pflege

Stundenweise  
Haushaltshilfe

Ralf Petzold (Inhaber) - Rufen Sie uns an:

07528-9218178 - Werktags 8 bis 20 Uhr
kontakt@pflegehilfe.plus www.pflegehilfe.plus

IMMOBILIENMARKT


